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[11/2021] Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anläss-
lich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   24.11.2021 

Kern:   Weiterführung der Anhebung der Hinzuverdienstgrenze für vorgezogene Al-
tersrenten für das Jahr 2021 (auf das 14-fache der Bezugsgröße) 

Inhalt (hier SGB VI): 

 Die Hinzuverdienstgrenze für vorgezogene Altersrenten wird auch im Jahr 2022 auf 46.060 Euro an-

gehoben. Jahreseinkünfte bis zu dieser Höhe führen somit nicht zur Kürzung einer vorgezogenen Al-

tersrente. Ab 2023 gilt voraussichtlich wieder die ursprüngliche Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro 

pro Kalenderjahr. Die Anhebung der Hinzuverdienstgrenze gilt für Neu- und Bestandsrentner. Die 

Änderung hat keine Auswirkungen auf die Hinzuverdienstregelung für Renten wegen verminderter 

Erwerbsfähigkeit und die Anrechnung von Einkommen auf Hinterbliebenenrenten. 

Materialien: 

 Gesetzentwurf vom 08.11.2021 

 Bundestagsanhörung am 15.11.2021: Schriftliche Stellungsnahmen von Verbänden und Einzelsach-
verständigen 

 Gesetz vom 22.11.2021 

_______________________________________________________________________________________ 

 

[07/2021] Rentenanpassung 
 

Vollständiger Titel: Rentenwertbestimmungs-Verordnung 

Inkrafttreten:   01.07.2021 

Kern:   Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung 

Inhalt: 

 Alte Länder: Der aktuelle Rentenwert beträgt weiterhin 34,19 Euro. 

 Neue Länder: Die Renten steigen um 0,72%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt 33,47 Euro. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

[02/2021] Gesetz Digitale Rentenübersicht 
 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Verbesserung der Transparenz in der Alterssicherung und der Re-
habilitation sowie zur Modernisierung der Selbstverwaltung 

Inkrafttreten:   Inkrafttreten: ab 01.01.2021, einzelne Artikel bis 2023/2024 

https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswesen/Dokumente/2021_11_BuReg_Gesetz%20zur%20Änderung%20des%20Infektionsschutzgesetzes%20nach%20der%20Beendigung%20der%20epidemischen%20Lage%20von%20nationaler%20Tragweite.pdf
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswesen/Dokumente/2021_11_Anhoerung_HauptAusschuss.pdf
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswesen/Dokumente/2021_11_Anhoerung_HauptAusschuss.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s4906.pdf%27%5D__1637836104251
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Kern:   Schrittweise Einführung eines Gesamtüberblicks über die erreichten sowie 
erreichbaren Alterssicherungsansprüche aus gesetzlicher, privater und be-
trieblicher Vorsorge 

Inhalt: 

 Einrichtung einer zentralen Stelle für die „Digitale Rentenübersicht" bei der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund 

 Entwicklung eines digitalen Portals, das der Bevölkerung (mittels Steuer-Identifikationsnummer) ei-
nen Gesamtüberblick über die erreichten sowie erreichbaren Alterssicherungsansprüche aus gesetz-
licher, privater und betrieblicher Vorsorge bietet. 

 Ab Oktober 2022 können sich die Träger von Altersvorsorgeleistungen in einem ersten Schritt frei-
willig an dem Projekt beteiligen. Ab Oktober 2022 Beginn der Pflichtphase: Alle Anbieter müssen ihre 
Informationen zur Verfügung stellen – zu privaten Riester- oder Rürup-Renten, Betriebsrenten oder 
Lebensversicherungen. 

 Abrufbarkeit der Daten über ein Online-Portal ab Herbst 2023. 

 Sozialversicherungswahlen 

 Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Ausübung des Ehrenamtes in der Sozialversicherung 
(Anspruch auf Freistellung für die Teilnahme an den Sitzungen). Erhöhung des Frauenanteils in der 
Selbstverwaltung erhöht. 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf vom 21.10.2020 

 Bundestagsanhörung am 16.11.2020: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Einzelsach-
verständigen 

 Gesetz vom 11.02.2021 

_______________________________________________________________________________________ 

 

[12/2020] Arbeitsschutzkontrollgesetz 

 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz 

Inkrafttreten:   01.08.2004 

Kern:   befristete Anhebung der Hinzuverdienstgrenze für vorgezogene Altersrente 

Inhalt (für das SGB VII): 

 Weiterführung der Anhebung der Hinzuverdienstgrenze für vorgezogene Altersrenten – wie schon 

durch das Sozialschutz-Paket in 2020 – für das Jahr 2021 (auf das 14-fache der Bezugsgröße). 

 

Materialien: 

 Referentenentwurf vom 21.07.2020 

 Gesetzentwurf vom 29.07.2020 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/235/1923550.pdf
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2020_11_Anhoerung_Transparenz.pdf
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2020_11_Anhoerung_Transparenz.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s0154.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2020_07_BMAS_Arbeitsschutzkontrollgesetz.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2020_07_BuReg_Arbeitsschutzkontrollgesetz.pdf
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 Gesetzentwurf vom 31.08.2020 

 Bundestagsanhörung 30.09.2020: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Einzelsachverständi-

gen 

 Gesetz vom 30.12.2020 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[08/2020] Grundrentengesetz 
 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der 
GRV mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen 
zur Erhöhung der Alterseinkommen 

Inkrafttreten:   01.01.2021 

Kern:   Einführung einer einkommensgeprüften Grundrente für langjährig Versi-
cherte; Einführung eines Freibetrags in der Grundsicherung und beim Wohn-
geld, Erhöhung des Bundeszuschusses zur allgemeinen Rentenversicherung, 
Anhebung der Einkommensgrenze beim bAV-Förderbetrag (Betriebliche Al-
tersvorsorge) sowie Anhebung des bAV-Förderbetrags 

Wesentliche Inhalte: 

Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährig Versicherte 

Die Rentenversicherung zahlt einen Zuschlag auf Altersrenten oder Erwerbsminderungsrenten – ohne Antrag 

– unter folgenden Voraussetzungen: 

 Erfüllung der Wartezeit von 33 Jahren mit Grundrentenzeiten. Dazu zählen Kalendermonate, in de-

nen mindestens eine der folgenden Zeiten liegt: 

o Pflichtbeitragszeiten aus Erwerbstätigkeit einschließlich eines versicherungspflichtigen Minijobs 

o Zeiten der Kindererziehung bis zum 10. Geburtstag des Kindes 

o Beitragszeiten der der Pflegeversicherung für eine nicht erwerbsmäßige Pflege 

o Zeiten des Bezugs von Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Übergangsgeld 

o Nicht dazu zählen Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld I (SGB III) und Arbeitslosengeld II (SGB 

II) sowie Zeiten mit freiwilligen Beiträgen 

 Berücksichtigt bei dem Zuschlag von Entgeltpunkten werden die sog. Grundrentenbewertungszeiten, 

in denen im jeweiligen Kalendermonat mindestens 0,025 EP (= 30% des Durchschnittsentgelts), aber 

weniger als 0,0667 EP (= 80% des Durchschnittsentgelts) vorliegen. Liegen 33 aber weniger als 35 

Jahre Grundrentenzeiten vor, vermindert sich der Höchstwert gleitend. 

 Die erworbenen Entgeltpunkte werden verdoppelt (auf maximal 0,8 EP pro Jahr und für maximal 35 

Jahre). Der ermittelte Wert wird danach um 12,5 Prozent gekürzt. 

 Aus dem Zuschlag an EP errechnet sich durch Multiplikation mit dem aktuellen Rentenwert der 

Grundrentenzuschlag (in Euro). 

 Auf diesen Grundrentenzuschlag wird das „zu versteuernde Einkommen“ (nach dem Steuerrecht) 

des/der Versicherten und seiner/ihrer Ehefrau/Ehemannes angerechnet. Grundlage ist der Steuer-

bescheid des vorvergangenen Kalenderjahrs. 

 Angerechnet werden bei alleinstehenden Personen zu 60% alle Einkommen, die den Freibetrag vom 

1.250 Euro übersteigen. Eine volle Anrechnung erfolgt bei einem Einkommen von über 1.600 Euro. 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/2020_08_Gesetzentwurf_Arbeitsschutzkontrollgesetz.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsbedingungen/Dokumente/2020_11_BuReg_Arbeitsschutzkontrollgesetz_Stellungnahmen.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsbedingungen/Dokumente/2020_11_BuReg_Arbeitsschutzkontrollgesetz_Stellungnahmen.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s3334.pdf
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Bei Ehepaaren liegt der Freibetrag bei 1.950 Euro, eine volle Anrechnung erfolgt bei einem Einkom-

men von über 2.300 Euro. Die Freibeträge beziehen sich auf das zu versteuernde Einkommen, zu dem 

steuerfrei gestellte Anteil der Rente, der Versorgungsfreibetrag und Kapitalerträge hinzugerechnet 

werden. Die Freibeträge werden jährlich angepasst. 

 Eine Vermögensüberprüfung findet nicht statt. 

 Bewerkstelligt werden soll die Einkommensanrechnung durch einen automatisierten Datenabgleich 

mit den Finanzbehörden. 

Freibeträge bei der Grundsicherung und beim Wohngeld 

 Liegen mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten vor (auch mit Geltung für Hinterbliebenenrenten), 

erfolgt keine volle Anrechnung der gesetzlichen Rente bei folgenden Sozialleistungen mehr 

 

o Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB 

XII) 

o Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 

o Wohngeld 

o Leistungen nach dem Bundesversorgungsrecht 

 

 Bei Erfüllung der 33 Jahre - bleiben die ersten 100 Euro anrechnungsfrei, der übersteigende Betrag 

wird zu 30 Prozent nicht angerechnet. Zusammen mit den ersten 100 Euro darf der Freibetrag aber 

die Hälfte des jeweiligen Regelbedarfssatzes nicht übersteigen. 

Betriebliche Altersversorgung 

 Anhebung der Einkommensgrenze beim Betriebsrentenförderbetrag von 2.200 auf 2.575 Euro sowie 

Anhebung des bAV-Förderbetrags von 144 Euro auf 288 Euro ab 2020. 

Finanzierung 

 Die Finanzierung soll aus Steuermitteln erfolgen: Der Bundeszuschuss wird in den Jahren 2019 und 

2020 um jeweils 400 Millionen Euro, im Jahr2021 um 1,5 Milliarden Euro, im Jahr 2022 um 560 Mil-

lionen Euro und in den Jahren 2023 bis 2025 um jeweils 480 Millionen Euro erhöht. 

 

Materialien: 

 Referentenentwurf vom 21.05.2019 

 Koalitionsbeschluss Grundrente 10.11.2019 

 Referentenentwurf vom 16.01.2020 

 Stellungnahmen von Verbänden zur Besprechung im Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 

22.01.2020 

 Referentenentwurf vom 06.02.2020 

 Gesetzentwurf vom 19.02.2020 

 Gesetzentwurf vom 08.04.2020 

 Bundestagsanhörung am 25.05.2020: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Einzelsach-

verständigen 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2019_05_Grundrente_Referentenenwurf.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2019_11_Koalitionsbeschluss_Grundrente.pdf
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Referentenentwuerfe/ref-gesetz-zur-einfuehrung-der-grundrente.pdf;jsessionid=1BC808CCE7E4EF264676030B99426DEA?__blob=publicationFile&v=2
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2020_02_BuTa_Stellungnahmen_Grundrente.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2020_02_BuTa_Stellungnahmen_Grundrente.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2020_02_BuReg_Entwurf_Grundrente.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2020_02_BuReg_Grundrente_14.02.2020.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2020_04_BuReg_Gesetzesentwurf%20Grundrente%20vom%2008-04-2020.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2020_05_Anhoerung_Ausschuss_AuS_Grundrente.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2020_05_Anhoerung_Ausschuss_AuS_Grundrente.pdf
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 Gesetz vom 12.08.2020 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[07/2020] Rentenanpassung 2020 
 

Vollständiger Titel: Rentenwertbestimmungs-Verordnung 

Inkrafttreten:   01.07.2020 

Kern:   Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung 

Inhalt: 

 Alte Länder: Die Renten steigen um 3,45%. Der aktuelle Rentenwert beträgt 34,19 Euro. 

 Neue Länder: Die Renten steigen um 4,2%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt 33,23 Euro. 

 

Material: 

 Verordnung vom 08.06.2020 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[03/2020] Sozialschutzpaket 
 

Vollständiger Titel: Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung 

Inkrafttreten:   27.03.2020 

Kern:   Anhebung der Hinzuverdienstgrenze bei einer vorgezogenen Altersrente 

Inhalt (SGB VI): 

 Um die Weiterarbeit oder Wiederaufnahme einer Beschäftigung nach Renteneintritt zu erleichtern, 

wird die im jeweiligen Kalenderjahr geltende Hinzuverdienstgrenze für das Jahr 2020 von 6.300 

Euro auf 44.590 Euro angehoben. 

 Jahreseinkünfte bis zu dieser Höhe führen somit nicht zu einer Kürzung einer vorgezogenen Alters-

rente. Ab dem Jahr 2021 gilt dann wieder die bisherige Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro pro 

Kalenderjahr.  

 

Materialien: 

 Gesetz vom 27.03.2020 

_______________________________________________________________________________________ 

 
  

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s1879.pdf%27%5D__1599506402789
https://www.gesetze-im-internet.de/rwbestv_2020/RWBestV_2020.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0575.pdf
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[12/2019] GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz  
 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Einführung eines Freibetrags in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge 

Inkrafttreten:   01.01.2020 

Kern:   Einführung eines Freibetrages bei der Verbeitragung von Betriebsrenten 

Wesentliche Inhalte: 

 Auf Betriebsrenten werden bis zu 159,25 Euro keine Krankenkassenbeiträge mehr bezahlt Der Frei-

betrag wird jährlich der Lohnentwicklung angepasst. 

 Die Mindereinnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung sollen 2020 in vollem Umfang, in den 

Folgejahren nur noch in Teilen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds kompensiert wer-

den. Von 2020 bis 2023 macht das etwa drei Milliarden Euro aus. Die Kompensationszahlungen wer-

den jährlich weniger. 2021 sind im Gesetzentwurf noch 900 Millionen Euro eingeplant, 2022 sollen 

es nur noch 600 Millionen Euro sein, 2023 schließlich lediglich 300 Millionen Euro. Ab 2024 müssen 

die Krankenkassen die Beitragsausfälle in voller Höhe selbst tragen. 

 Die Mindestreserve des Gesundheitsfonds sinkt von derzeit 25 Prozent auf 20 Prozent der durch-

schnittlichen Ausgaben. 

 

Materialien: 

 Referentenentwurf vom 15.01.2019 

 Gesetzentwurf vom 25.11.2019 

 Gesetzesentwurf vom 03.12.2019 

 Bundestagsanhörung am 09.12.2019: Schriftliche Stellungnahme von Verbänden und Einzelsachver-

ständigen 

 Gesetz vom 21.12.2019 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[07/2019] Rentenanpassung 
 

Vollständiger Titel: Rentenwertbestimmungs-Verordnung 

Inkrafttreten:   01.07.2019 

Kern:   Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung  

Inhalte: 

 Alte Länder: Die Renten steigen um 3,18%. Der aktuelle Rentenwert beträgt 33,05 Euro. 

 Neue Länder: Die Renten steigen um 3,91%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt 31,89 Euro. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2019-01_Entwurf_BetriebsrentnerentlastungsG_RE.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2019_12_BuReg_GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2019_12_BuREG_GKV-BetriebsrentenG_Gesetzesentwurf%20der%20Bundesregierung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2019_12_BuREG_GKV-BRG_Schriftliche%20Stellungnahmen.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2019_12_BuREG_GKV-BRG_Schriftliche%20Stellungnahmen.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D'bgbl119s2913.pdf']_
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[11/2018] RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz  
 

Vollständiger Titel: Gesetz über Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung 

Inkrafttreten:   01.01.2019 und 01.07.2019 

Kern:   Ausweitung der Zurechnungszeit, Ausweitung der Kindererziehungszeiten 
für vor 1992 geborene Kinder ("Mütterrente II"), doppelte Haltelinie für Ren-
tenniveau und Beitragssatz bis 2025 , Sonderzahlungen des Bundes an die 
allgemeine RV 2022 bis 2025, Verlängerung der bisherigen Gleitzone in ei-
nen Übergangsbereich von 850 Euro auf 1.300 Euro 

Wesentliche Inhalte: 

Haltelinien 

 Das Sicherungsniveau vor Steuern darf bis zum Jahr 2015 48 % nicht unterschreiten. Zugleich darf 

der Beitragssatz bis zu diesem Jahr den Wert von 20 % nicht überschreiten. Wird die „Haltelinie“ des 

Niveaus in Folge der Wirkung der Rentenanpassungsformel unterschritten, muss der aktuelle Ren-

tenwert entsprechend angehoben werden. 

 Der Beitragssatz wird für 2019 auf 18,6 % festgeschrieben. 

 Zur Absicherung der Beitragssatzobergrenze zahlt der Bund (im Bedarfsfall) in den Jahren 2022 bis 

2025 zusätzlich zu den Bundeszuschüssen jeweils 500 Mio. Euro an Sonderzahlungen an die allge-

meine Rentenversicherung. 2023 bis 2025 werden diese Beträge dynamisiert. 

Mütterrente II 

 Mütter - wie auch Väter - erhalten ab 2019 für ihre vor 1992 geborenen Kinder auch für das dritte 

Jahr Kindererziehungsleistungen anerkannt. Je Kind kommt ein halber Entgeltpunkt hinzu. 

 Die entstehenden Mehrausgaben werden vorrangig aus Beitrags- und nicht aus Steuermitteln finan-

ziert. 

Verlängerte Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderungsrenten 

 Die Zurechnungszeiten bei Renten wegen Erwerbsminderung werden ab 2019 in einem ersten Schritt 

auf 65 Jahre und 8 Monate erhöht. Anschließend erfolgt eine schrittweise Erhöhung auf 67 Jahre im 

Jahr 2030. 

 Dies gilt – wie auch schon bei den vorherigen Regelungen zur Erhöhung der Zurechnungszeiten – nur 

für Rentenneuzugänge und nicht für den Bestand. 

Übergangsbereich - ohne verringerte Rentenansprüche 

 Die Obergrenze der vergünstigten Beitragsbelastung für Arbeitnehmer im Midijob wird von heute 

850 Euro auf 1.300 Euro angehoben. Die volle Abgabenbelastung trifft Arbeitnehmer damit erst bei 

einem monatlichen Arbeitsentgelt von 1.300 Euro. Geringverdienerinnen und Geringverdiener wer-

den entsprechend bei den Sozialabgaben entlastet. 

 Die monatliche Beitragsentlastung steigt im Übergangsbereich für Verdienste zwischen 450 und 850 

monatlich zunächst auf bis 23 Euro an und sinkt anschließend wieder schrittweise ab. Arbeitgeber 

von Midijobbern zahlen auch weiterhin den vollen Beitragsanteil. 

 Die reduzierten Rentenversicherungsbeiträge führen nicht mehr zu geringeren Rentenansprüchen. 

Davon profitieren sowohl die bisher in der bisherigen Gleitzone bis 850 Euro Beschäftigten als auch 
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diejenigen im neuen Übergangsbereich bis 1 300 Euro. 

 Es wird mit Mindereinnahmen der Sozialversicherung von 400 Millionen Euro gerechnet. Diese Min-

dereinnahmen werden aus Beitragsmitteln finanziert. Das gilt auch für die späteren Mehrausgaben 

bei der Rentenversicherung. 

 

Materialien: 

 Referentenentwurf vom 12.07.2018 

 Gesetzentwurf vom 28.08.2018 

 Gesetzentwurf vom 01.10.2018 

 Bundestagsanhörung am 05.11.2018: Schriftliche Stellungnahme von Verbänden und Einzelsachver-

ständigen 

 Gesetz vom 28.11.2018 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[07/2018] Rentenanpassung 
 

Vollständiger Titel: Rentenwertbestimmungs-Verordnung 

Inkrafttreten:   01.07.2018 

Kern:   Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung 

Inhalte: 

 Alte Länder: Die Renten steigen um 3,22%. Der aktuelle Rentenwert beträgt 32,03 Euro. 

 Neue Länder: Die Renten steigen um 3,75%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt 30,69 Euro. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[08/2017] Betriebsrentenstärkungsgesetz 
 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung 
anderer Gesetze 

Inkrafttreten:   01.01.2018 

Kern:   Grundlegender Richtungswechsel in der betrieblichen Altersversorgung: Er-
möglichung von reinen Beitragszusagen (Sozialpartnermodell) und weitere 
Veränderungen 

Wesentliche Inhalte: 

Ziel: Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine Verbreiterung der betrieblichen Altersversorgung und 

für eine Stärkung der kapitalfundierten Alterssicherung unter den Bedingungen eines sinkenden Rentenni-

veaus 

  

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2018_07_BMAS_Referentenentwurf_Rente.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2018_08_RV_LVuStabG_Kabinettsbeschluss.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2018_10_Gesetzentwurf_RV-Leistungsverbesserung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2018_11_Anhoerung_Ausschuss_AuS_GRV_Leistungsverbesserung_05_11_2018.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2018_11_Anhoerung_Ausschuss_AuS_GRV_Leistungsverbesserung_05_11_2018.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl117s1228.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s2016.pdf%27%5D__1544084317223
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I. Sozialpartnermodell als neuer, zusätzlicher Durchführungsweg der Betriebsrente 

1. Reine Beitragszusage („pay and forget“) 

 Einführung einer reinen Beitragszusage ohne subsidiäre Haftung des Arbeitgebers statt der bisheri-

gen (und weiter geltenden) Zusagen (Leistungszusage, beitragsorientierte Leistungszusage, Beitrags-

zusage mit Mindestleistung). 

 Der Arbeitgeber ist allein verpflichtet, die zugesagten Beiträge an einen externen Versorgungsträger 

(Pensionsfonds, Pensionskasse oder Direktversicherung) zu zahlen. 

 Verbot der Zusage einer bestimmten Versorgungsleistung (Mindest- oder Garantieleistungen). 

 Verlagerung des Anlagerisikos auf die Beschäftigten; die Höhe der Betriebsrente nicht nur beim Erst-

bezug, sondern auch während der Auszahlungsphase ist allein abhängig vom Erfolg der Kapitalanlage. 

 Als Ausgleich des entfallenen Haftungsrisikos sollen (und nicht müssen) die Arbeitgeber im Rahmen 

tarifvertraglicher Regelungen einen Sicherungsbeitrag an den Versorgungsträger zahlen, der nicht 

unmittelbar den einzelnen Arbeitnehmern zugerechnet wird. 

2. Optionssystem 

 Einführung der Möglichkeit einer tarifvertraglich geregelten automatischen Entgeltumwandlung, die 

alle Arbeitnehmer eines Betriebes (oder auch einzelne Gruppen) umfasst. 

 Die Beschäftigten können innerhalb bestimmter Fristen widersprechen (opting-out) 

3. Weitergabe der Sozialversicherungsersparnis 

 Bei einer Entgeltumwandlung für eine reine Beitragszusage im Rahmen des Sozialpartnermodells 

muss der Arbeitgeber als Ausgleich für die eingesparten Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeber-

beitrag) einen Zuschuss in Höhe von 15 % des sozialversicherungsfreien Entgelts an die Versorgungs-

einrichtung zahlen. 

4. Tarifvorbehalt 

 Die reine Beitragszusage kann nur durch Tarifvertrag vorgenommen oder durch Tarifvertrag in einer 

Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung zugelassen werden. 

 Die Tarifvertragsparteien müssen sich an der Durchführung und Steuerung dieser Betriebsrente be-

teiligen, sie können dazu gemeinsame Einrichtungen gründen bzw. vorhandene nutzen oder auch 

externe Versorgungsträger. 

5. Öffnung für nichttarifgebundene Betriebe 

 Möglichkeit der Nutzung bzw. Anwendung der einschlägigen tariflichen Regelungen auch für nicht 

tarifgebundene Arbeitgeber und Beschäftigte 

 

II. Förderbetrag für Geringverdiener 

 Zahlt der Arbeitgeber für zusätzliche Altersvorsorge (Pensionsfonds, Pensionskasse oder Direktversi-

cherung) mindestens 240 Euro, höchstens 480 Euro ein, so erhält er eine steuerliche Entlastung von 

30 % dieses Betrags. 

 Diese steuerliche Förderung von mindestens 72 Euro bis maximal 144 Euro im Kalenderjahr gilt für 

Geringverdiener (bis zu 2.200 Euro Bruttomonatseinkommen) 

 

III. Anhebung des steuerfreien Dotierungsrahmens 
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 Der steuerfreie Dotierungsrahmen für Zahlungen des Arbeitgebers an Pensionskassen, Pensions-

fonds oder Direktversicherungen wird auf 8 % der Beitragsbemessungsgrenze angehoben. 

 Der beitragsfreie Höchstbetrag bei der Entgeltumwandlung verbleibt bei 4 %. 

 

IV. Arbeitgeberzuschuss bei Entgeltumwandlung 

 Bei einer Entgeltumwandlung jenseits der reinen Beitragszusage werden Arbeitgeber verpflichtet, 

den ersparten Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung in Höhe von 15% des sozialversicherungs-

freien Entgelts an die Versorgungseinrichtung zu zahlen. 

 Anders der gesetzlich verpflichtende Zuschuss bei einer reinen Beitragszusage ist diese Regelung ta-

rifdispositiv. 

 Geltung: Für neue Entgeltumwandlungsvereinbarungen ab 2019, für bestehende Vereinbarungen ab 

2022, tarifliche Regelungen, auch ungünstigere, bleiben gültig. 

 

V. Freibeträge in der Grundsicherung/Sozialhilfe 

 Bei der Berechnung der Höhe der aufstockenden Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung sowie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt bleiben Beträge anrechnungsfrei. 

 Der Grundbetrag beträgt 100 Euro zuzüglich 30 % des überschießenden Betrags bis maximal 50 % 

des Bedarfs der Regelbedarfsstufe 1 = 204,50 Euro/2017. 

 Anrechnungsfrei bleiben ausschließlich Leistungen der zusätzlichen Altersvorsorge (Betriebs-, Ries-

ter-, Rürup-Renten sowie Renten aus einer freiwilligen GRV-Versicherung oder einer Versicherungs-

pflicht auf Antrag. 

 

VI. Anhebung der Grundzulage der Riester-Rente 

 Die jährliche Grundzulage wird von gegenwärtig 154 Euro auf 175 Euro angehoben. 

 

Materialien: 

 Referentenentwurf vom 25.10.2016 

 Referentenentwurf vom 04.11.2016 

 Kabinettsentwurf vom 21.12.2016 

 Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 22.02.2017 

 Bundestagsanhörung zum Gesetzentwurf am 24.03.2017: Schriftliche Stellungnahmen von Verbän-

den und Einzelsachverständigen (Ausschussdrucksache 18(11)971) 

 Das Betriebsrentenstärkungsgesetz - Umsetzung und Folgen. Antwort der Bundesregierung auf die 

Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Drucksache 18/12044 vom 24.04.2017) 

 Entwurf eines Änderungsantrages der Fraktionen der CDU/CSU und SPD zu dem Entwurf eines Ge-

setzes zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Aus-

schussdrucksache 18(11)1064 vom 20.05.2017) 

 Gesetz vom 17.08.2017 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2016-10-25_Betriebsrentenstaerkungsgesetz_Entwurf.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2016_11_BMAS_Entwurf_BAV_4.11.16.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2016_12_Betriebsrentenstaerkungsgesetz_Kabinettsentwurf.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_02_Betriebsrentenstaerkungsgesetz_Entwurf.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_03_Stellungnahmen_Betriebsrente.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_03_Stellungnahmen_Betriebsrente.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_05_BuTa_Linke_Betriebsrentenst.G.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_05_BuTa_Linke_Betriebsrentenst.G.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_05_Betriebsrentenstaerkungsgesetz_Aenderungsantrag.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_05_Betriebsrentenstaerkungsgesetz_Aenderungsantrag.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s3214.pdf
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[07/2017] EM-Leistungsverbesserungsgesetz 
 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Verbesserung der Leistungen bei Renten wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit und zur Änderung anderer Gesetze 

Inkrafttreten:   01.01.2018 

Kern:   Ausweitung der Zurechnungszeiten 

Inhalte: 

 Besserstellung der Versicherten mit verminderter Erwerbsfähigkeit durch Verlängerung der Zurech-

nungszeit auf das vollendete 65. Lebensjahr (bislang 62. Lebensjahr). 

 Betroffen sind Neuzugänge in EM-Renten ab 01.01.2018; Bestandsrentenbleiben davon unberührt. 

 Die Anhebung folgt der Anhebung des Referenzalters für die Abschlagsfreiheit der Renten wegen 

Erwerbsminderung und vollzieht sich in sieben Stufen: Begonnen wird 2018 und 2019 mit einer An-

hebung um jeweils drei Monate je Kalenderjahr. In den folgenden Jahren beträgt die Anhebung je-

weils sechs Monate je Kalenderjahr. Bei einem Rentenbeginn ab 2024 endet die Zurechnungszeit mit 

der Vollendung des 65. Lebensjahres. 

 

Materialien: 

 Referentenentwurf vom 12.01.2017 

 Gesetzentwurf vom 15.02.2017 

 Gesetzentwurf vom 12.04.2017 (Bundestagsdrucksache 18/11926)  

 Bundestagsanhörung am 12.05.2017: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Einzelsach-

verständigen 

 darunter Stellungnahme von 

 Prof. Dr. Gerhard Bäcker/IAQ (Einzelsachverständiger) in: IAQ-Standpunkte 02/2017 

 Gesetz vom 17.07.2017 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[07/2017] Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz  
 

Vollständiger Titel: Gesetz über den Abschluss der Rentenüberleitung 

Inkrafttreten:   01.07.2018 

Kern:   Einheitliche Rentenwerte in den alten und neuen Bundesländern ab 2025 

Inhalte: 

 Angleichung des aktuellen Rentenwerts (Ost) an den aktuellen Rentenwert (West) in sieben Schrit-

ten, beginnend ab 1. Juli 2018, endend am 1. Juli 2014. Anhebung des aRW (Ost) um einen festgeleg-

ten Prozentsatz des Westwertes: ab 01.07.2018 auf 95,8%. In den Folgejahren steigt dieser Prozent-

satz um jeweils 0,7 Prozentpunkte. 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_01_EM_Leistungsverbesserungsgesetz_Referentenentwurf.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2017/0156-17.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811926.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_05_BuTa_Stellungnahmen_EMRente.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_05_BuTa_Stellungnahmen_EMRente.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_05_BuTa_Stellungnahme_Baecker.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2509.pdf
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 Die Bezugsgröße und die Beitragsbemessungsgrenze werden zeitgleich entsprechend angehoben. 

 Die Rentenanpassung und die Fortschreibung der Bezugsgröße und Beitragsbemessungsgrenze er-

folgen ab 2025 auf Grundlage der gesamtdeutschen Lohnentwicklung. 

 Ab Januar 2019 schrittweise Abschmelzung des Umrechnungsfaktors für die Hochwertung der Ent-

gelte von Beschäftigten in den neuen Bundesländern bis 2025. Die bis zum 31.12.2024 hochgewer-

teten Entgelte bzw. Entgeltpunkte bleiben erhalten. 

 Finanzierung der Rentenüberleitung gemischt bzw. zeitversetzt: Bis 2021 allein aus den Einnahmen 

der Rentenversicherung (Beitragseinnahmen und reguläre Bundeszuschüsse), ab 2022 aus zusätzli-

chen Steuermitteln Im ersten Jahr soll der Bundeszuschuss um 200 Mio. Euro erhöht werden, in den 

nachfolgenden Jahren 20123 bis 2025 um Jährlich 600 Mio. Euro. Mit dem dann erreichten Gesamt-

betrag eines zusätzlichen Bundeszuschusses von 2 Mrd. Euro wird damit die Hälfte der Kosten der 

Rentenangleichung abgedeckt. 

 

Materialien: 

 Referentenentwurf vom 19.07.2016 

 Referentenentwurf vom 13.01.2017 

 Gesetzentwurf vom 15.02.2017 

 Gesetzentwurf vom 12.04.2017 (Bundestagsdrucksache 18/119237 

 Bundestagsanhörung am 12.05.2017: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Einzelsach-

verständigen 

 darunter Stellungnahme von 

 Prof. Dr. Gerhard Bäcker/IAQ (Einzelsachverständiger) in: IAQ-Standpunkte 02/2017 

 Gesetz vom 17.07.2017 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[07/2017] Rentenanpassung  
 

Vollständiger Titel: Rentenwertbestimmungs-Verordnung 

Inkrafttreten:   01.07.2017 

Kern:   Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung 

Inhalte: 

 Alte Länder: Die Renten steigen um 1,9%. Der aktuelle Rentenwert beträgt 31,03 Euro. 

 Neue Länder: Die Renten steigen um 5,95%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt 29,69 Euro. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
  

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2016_07_19_Referentenentwurf_Rentenueberleitungs_Abschlussgesetz.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_01_Rentenueberleitungs_Abschlussgesetz_Referentenentwurf.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_02_Rentenueberleitungs_Abschlussgesetz_Kabinett.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811923.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_05_BuTa_Stellungnahmen_Rentenueberleitung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_05_BuTa_Stellungnahmen_Rentenueberleitung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2017_05_BuTa_Stellungnahme_Baecker.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2575.pdf
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[12/2016] Flexirentengesetz 
 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhe-
stand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben 

Inkrafttreten:   01.01.2017 und 01.07.2017 (Hinzuverdienst) 

Kern:   Neuregelung (Flexibilisierung) der Teilrenten, Versicherungspflicht von Voll-
rentnern vor Erreichen der Regelaltersgrenze, Möglichkeit freiwilliger Zu-
satzzahlungen zum Ausgleich von Rentenabschlägen ab 50 Jahren, Entrich-
tung von Arbeitnehmerbeiträgen zur Rentenversicherung bei Weiterarbeit 
nach Bezug der Regelaltersgrenze (opt-in), Stärkung von Prävention und Re-
habilitation, befristeter Wegfall der gesonderten Arbeitgeberbeiträge zur 
Arbeitslosenversicherung für Beschäftigte jenseits der Re-gelaltersgrenze. 

Inhalte: 

Teilrenten 

Die bisherige starre Stufenregelung bei der Berechnung von Teilrenten wird ersetzt durch ein gleitendes Be-

rechnungsverfahren. Vor Erreichen der Regelaltersgrenze können bis zu 6.300 Euro im Jahr ohne Kürzung der 

Altersrente hinzuverdient werden. 

 Ein über diesen Betrag hinausgehender Verdienst wird zu 40% auf die Monatsrente angerechnet. 

Wenn die Summe aus gekürzter Rente und dem Hinzuverdienst über dem bisherigen Einkommen 

(bestes Einkommen der letzten 15 Kalenderjahre) liegt, wird der darüber liegende Hinzuverdienst zu 

100% auf die verbliebene Teilrente angerechnet und die Altersrente entfällt völlig. 

 Zur Bestimmung des Hinzuverdienstes prognostiziert die Deutsche Rentenversicherung zu jedem 1. 

Juli eines Jahres den voraussichtlichen Verdienst im laufenden und im folgenden Jahr, stellt ihn je-

weils der jährlichen Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro gegenüber und setzt die Rente für die Zeit 

ab 1. Juli und ab kommenden 1. Januar fest. 

 Die Einkommensprognosen für das Vorjahr werden zum darauf folgenden 1. Juli mit dem tatsächlich 

erzielten Hinzuverdienst rückschauend centgenau verglichen („Spitzabrechnung“) und die Rente un-

ter Berücksichtigung des tatsächlichen Hinzuverdienstes neu berechnet. Gegebenenfalls entste-

hende Überzahlungen werden zurückgefordert, Nachzahlungen werden ausgezahlt. Der in Anspruch 

genommene Rententeil wird um Abschläge gemindert. Dies gilt aber nicht für die abschlagsfreie Al-

tersrente für besonders langjährig Versicherte. 

Versicherungspflicht des Hinzuverdienstes vor Erreichen der Regelaltersgrenze 

 Der Hinzuverdienst unterliegt in voller Höhe der Versicherungspflicht in der GRV und wirkt deshalb 

rentensteigernd. 

 Dies gilt auch für Rentner, die ab 2017 ein Minijob-Arbeitsverhältnis beginnen. Es besteht jedoch die 

Möglichkeit, sich von der Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen. 

 Wenn dann nur der pauschale Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung in Höhe von 15% gezahlt 

wird, wirkt sich dieser ab 2017 bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze dennoch rentensteigernd 

aus. 

Erwerbseinkommen und Beitragszahlung beim Bezug einer Regelaltersrente 
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 Das Erwerbseinkommen beim Bezug einer Regelaltersrente bleibt anrechnungsfrei. Es müssen keine 

Arbeitnehmerbeiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung entrichtet werden. Aus dem Ren-

tenversicherungsbeitrag der Arbeitgeber ergibt sich für die betroffenen Rentnerinnen und Rentner 

(auch bei Minijobs) kein Leistungsanspruch. 

 Allerdings besteht die Möglichkeit, auf die RV-Versicherungsfreiheit zu verzichten. Durch die eigenen 

und die vom Arbeitgeber gezahlten Rentenversicherungsbeiträge Beschäftigte werden weitere EP in 

der GRV erworben. Die Rente wird entsprechend einmal jährlich erhöht. 

Ausgleichzahlungen zum Abschlagsausgleich 

 Versicherte können statt ab vollendetem 55. nunmehr ab vollendetem 50. Lebensjahr zusätzlich Bei-

träge in die Rentenversicherung einzahlen, um die Rentenabschläge ganz oder teilweise auszuglei-

chen, die bei einer vorzeitigen Inanspruchnahme einer Altersrente anfallen. Dies gilt auch für Bezie-

her einer vorgezogenen Altersvoll- oder Teilrente bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze. 

Befristeter Wegfall des gesonderten Arbeitgeberbeitrags zur ALV 

 Der bisher anfallende gesonderte Arbeitgeberbeitrag zur Arbeitslosenversicherung für Beschäftigte 

jenseits der Regelaltersgrenze entfällt für fünf Jahre. Bei der BA entstehen entsprechend Beitrags-

mindereinnahmen. 

Prävention und Rehabilitation 

 Neue Regelungen im Bereich der Prävention und der Rehabilitation sollen die Leistungen der Ren-

tenversicherung zur Teilhabe stärken. 

 

Materialien: 

 Referentenentwurf vom 18.07.2016 

 Referentenentwurf vom 06.09.2016 

 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Bundestagsdrucksache 18/9787 vom 

27.09.2016) 

 Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Einzelsachverständigen vom 14.10.2016 

 darunter Stellungnahme von 

 Jutta Schmitz/IAQ (Einzelsachverständige):  "Flexibilität im Rentenübergang und bei der Rent-

ner(innen)erwerbstätigkeit – Neuregelungen für ausgewählte Personengruppen" in: IAQ-Stand-

punkte 05/2016 

 Gesetz vom 08.12.2016 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[07/2016] Rentenanpassung  
 

Vollständiger Titel: Rentenwertbestimmungs-Verordnung 

Inkrafttreten:   01.07.2016 

Kern:   Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung 

  

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2016_07_FlexiG_Formulierungshilfe.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2016_09_06_Flexirentengesetz_Kabinettvorlage.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/097/1809787.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/2016-10-14_Flexirente_Stellungnahmen.pdf
http://www.iaq.uni-due.de/iaq-standpunkte/2016/sp2016-05.php
http://www.iaq.uni-due.de/iaq-standpunkte/2016/sp2016-05.php
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl116s2838.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s2838.pdf%27%5D__1483741439426
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Inhalte: 

 Alte Länder: Die Renten steigen um 4,25%. Der aktuelle Rentenwert beträgt 30,45 Euro. 

 Neue Länder: Die Renten steigen um 5,95%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt 28,66 Euro. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2015] Gesetz zur Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie  
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2018 

Kern:   Abbau von Mobilitätshindernissen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die sich aus Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung (insbeson-
dere Dauer der Anwartschaftszeit, bevor betriebliche Altersvorsorgebei-
träge portabel werden) ergeben können. 

Inhalt: 

 Arbeitgeberfinanzierte Betriebsrentenanwartschaften sollen nach dem Gesetzentwurf bereits dann 

unverfallbar sein, wenn die Zusage 3 Jahre bestanden hat (bislang war die Frist 5 Jahre). Darüber 

hinaus wird das Lebensalter, zu dem man dabei frühestens den Arbeitgeber verlassen darf, ohne dass 

die Anwartschaft verfällt, vom 25. auf das 21. Lebensjahr abgesenkt. Auf diese Weise sollen junge 

Beschäftigte schneller und früher unverfallbare Betriebsrentenanwartschaften erwerben können. An 

die Neuregelung wird das Ziel geknüpft, dass die Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge auch 

unter jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Zukunft zunimmt. 

 Betriebsrentenanwartschaften ausgeschiedener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen nicht 

anders behandelt werden als die Anwartschaften von weiterhin bei diesem Arbeitgeber Angestellte. 

(Ehemalige) Beschäftigte müssen also nicht mehr befürchten, dass ein Arbeitgeberwechsel zu Be-

nachteiligungen hinsichtlich ihrer betrieblichen Anwartschaften führt. 

 Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf deren Anfrage über die be-

triebliche Altersvorsorge informieren (Erwerben von Anwartschaften, Höhe der Betriebsrente, Aus-

wirkungen eines Arbeitgeberwechsels, weitere Entwicklung der Anwartschaft nach Beendigung des 

Arbeitsvertrages). Die Abfindungs- und Auskunftsrechte werden also zugunsten der Beschäftigten 

erweitert. 

 Die Mobilitäts-Richtlinie der EU (2014/50/EU) muss spätestens bis zum 21. Mai 2018 von den Mit-

gliedstaaten umgesetzt werden (Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie). Um den Betriebsrentensystemen 

ausreichend Zeit für die erforderlichen Umstellungen einzuräumen und die Arbeitgeber finanziell 

möglichst wenig zu belasten, soll diese Frist weitgehend ausgenutzt werden. Dementsprechend 

sieht der Gesetzentwurf das Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Januar 2018 vor. 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/6283 vom 08.10.2015)  

 Gesetz vom 21.12.2015 

_______________________________________________________________________________________ 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/062/1806283.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%255B@attr_id=%27bgbl115s2553.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D%27bgbl115s2553.pdf%27]__1461830779735
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[07/2015] Rentenanpassung 2015  
 

Vollständiger Titel: Rentenwertbestimmungs-Verordnung 

Inkrafttreten:   01.07.2015 

Kern:   Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung 

Inhalte: 

 Alte Länder: Die Renten steigen um 2,1 %. Der aktuelle Rentenwert beträgt 29,21 Euro. 

 Neue Länder: Die Renten steigen um 2,5%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt 27,05 Euro. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[07/2015] Rentenanpassung 2014  
 

Vollständiger Titel: Rentenwertbestimmungs-Verordnung 

Inkrafttreten:   01.07.2014 

Kern:   Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung 

Inhalte: 

 Alte Länder: Die Renten steigen um 1,67 %. Der aktuelle Rentenwert beträgt 28,61 Euro. 

 Neue Länder: Die Renten steigen um 2,53%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt 26,39 Euro 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[06/2014] Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungsgesetz  
 

Vollständiger Titel: Gesetz über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung 

Inkrafttreten:   01.07.2014 

Kern:   Abschlagsfreie Altersrente ab 63, Mütterrente, Ausweitung der Zurech-
nungszeiten 

Wesentliche Inhalte: 

Anerkennung eines zweiten Jahres Kindererziehungsleistungen für Geburten vor 1992 („Mütterrente“) 

 Mütter - wie gegebenenfalls auch Väter - erhalten ab Juli 2014 für ihre vor 1992 geborenen Kinder 

ein zweites Jahr Kindererziehungsleistungen. Je Kind kommt ein Entgeltpunkt hinzu, was zu einer 

höheren Bruttorente von 28,61 Euro (West) bzw. 26,39 Euro (Ost) führt.  

 Wurden bislang die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren nicht erfüllt, kann dies durch die Auswei-

tung der Kindererziehungszeiten möglich sein. Diese Leistungsverbesserung betrifft nicht nur die 

Rentenzugänge sondern auch den Rentenbestand.  

Abschlagsfreie Altersrente mit 63 Jahren bei 45 Versicherungsjahren 
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 Für die im geltenden Rentenrecht verankerte Regelung einer abschlagsfreien Rente für besonders 

langjährig Versicherte (45 Beitragsjahre) mit 65 Jahren gibt es eine zeitlich befristete Ausweitung: 

Der abschlagsfreie Rentenbezug ist bereits mit 63 Jahren möglich, wenn eine besondere Wartezeit 

von 45 Versicherungsjahren erreicht ist. 

 Diese Ausweitung gilt allerdings nur für Versicherte, die zwischen Juli 1951 und Dezember 1952 ge-

boren sind. Für die später geborenen Jahrgänge zwischen 1953 und 1963 wird im Zuge der Anhebung 

der Regelaltersgrenze das Zugangsalter schrittweise wieder auf 65 Jahre angehoben. Für Jahrgänge 

ab 1964 gilt dann wieder die bisherige Regelung der Altersgrenze für besonders langjährig Versi-

cherte.  

 Zu den 45 Jahren zählen: 

o Pflichtbeiträge aus Beschäftigung 

o Pflichtbeiträge aus selbstständiger Tätigkeit 

o Freiwillige Beiträge (beim Vorliegen von mindestens 18 

Jahren Pflichtbeiträge) 

o Zeiten der Kindererziehung bis zum 10. Lebensjahr 

o Zeiten der nichterwerbsmäßigen Pflege von Angehörigen 

o Zeiten von Entgeltersatzleistungen (u.a. Krankengeld, Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, 

Schlechtwettergeld, Insolvenzgeld) 

o Leistungen bei beruflicher Weiterbildung 

 Nicht dazu zählen: 

o Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe und von ALG II 

o Anrechnungszeiten wegen Schule, Studium usw. 

o Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld in den letzten beiden Jahren vor Rentenbeginn (es sei 

denn, es kommt zur Insolvenz des Betriebes oder zu einer vollständigen Geschäftsaufgabe) 

Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentner 

 Bei den ab Juli 2014 neu zugehenden Erwerbsminderungsrenten wird die Zurechnungszeit um zwei 

Jahre auf das 62. Lebensjahr verlängert. Dies bedeutet, dass die Betroffenen zukünftig bei der Be-

rechnung der Rentenhöhe so gestellt werden, als hätten sie bis zum 62. Lebensjahr (und nicht wie 

bislang zum 60. Lebensjahr) gearbeitet. Im Ergebnis kommt es durch die ausgeweiteten Zurech-

nungszeiten dazu, dass sich die EM-Renten um etwa 42 Euro (West) und 38 Euro (Ost) erhöhen wer-

den. 

 Für Bestandsrentner*innen (mit Erreichen der Regelaltersrente werden EM-Renten in Altersrenten 

umgewandelt) gilt diese Regelung nicht. 

 Es erfolgt eine sog. Günstigerprüfung: etwaige Einkommens- bzw. Entgeltpunktminderungen in den 

letzten vier Jahren vor Eintritt in die EM-Rente werden sich im Rahmen der Gesamtleistungsbewer-

tung nicht länger negativ auswirken.  

Finanzierung 

 Die Mehrausgaben werden aus dem Haushalt der Rentenversicherung finanziert. Einen zusätzlichen 

Bundeszuschuss oder eine Erstattung des Bundes für die Kosten der Mütterrente gibt es nicht.  

Rentenniveau 

 Die Rentenanpassungsformel hat zur Folge, dass die Mehrausgaben zu einem zusätzlichen Absinken 



2022 | 01  Dauerbaustelle Sozialstaat 1998 - 2021 

 

22 

des Rentenniveaus führen. Infolge des steigenden Rentenvolumens und der absehbaren Beitrags-

satzsteigerungen werden die Anpassungssätze zusätzlich gedämpft. Die Bundesregierung berechnet, 

dass das Rentenniveau im Jahr 2015 um 0,2 Prozentpunkte (das entspricht 0,4 %) niedriger aus-fällt, 

als im letzten Rentenanpassungsbericht angegeben. Auf längere Sicht, nämlich bis 2030, sinkt das 

Rentenniveau um 0,7 Prozentpunkte stärker (das entspricht 1,6 %) als nach der alten Berechnung.  

 

Aufgeschobener Renteneintritt über die Regelaltersgrenze hinaus 

 Möglichkeit einer (mehrmals) befristeten Verlängerung des Arbeitsverhältnisses, wenn beide Seiten 

dies wollen.  

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 1809 vom 25.03.2014) 

 Bundestagsanhörung vom 07.05.2014: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Einzelsach-

verständigen  

 darunter Stellungnahme von  

 Prof. Dr. Gerhard Bäcker/IAQ (Einzelsachverständiger): "Das Rentenpaket der schwarz-roten Bun-

desregierung: Leistungsverbesserungen - aber kein Gesamtkonzept " in: IAQ-Standpunkte 02/2014  

 Gesetz vom 23.06.2014 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[03/2014] Gesetz zur Festsetzung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung für das Jahr 2014  
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   Rückwirkend zum 01.01.2014 

Kern:   Festsetzung des Beitragssatzes zur GRV auf 18,9 % im Jahr 2014 

Inhalte: 

 Festschreibung des Beitragssatzes für das Jahr 2014 auf 18,9 %. 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 18/187 vom 18.12.2013) 

 Bundestagsanhörung vom 17.02.2014: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Einzelsach-

verständigen 

 Gesetz vom 26.03.2014 

_______________________________________________________________________________________ 

 
  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/009/1800909.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/RV_Leistungsverbesserungsgesetz_2014_Anhoerung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/RV_Leistungsverbesserungsgesetz_2014_Anhoerung.pdf
http://www.iaq.uni-due.de/iaq-standpunkte/2014/sp2014-02.pdf
http://www.iaq.uni-due.de/iaq-standpunkte/2014/sp2014-02.pdf
http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl114s0787.pdf%27%5D__1403853248407
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/001/1800187.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/Beitragssatzgesetz_2014_Anhoerung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/Beitragssatzgesetz_2014_Anhoerung.pdf
http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@attr_id='bgbl114s0260.pdf'%255D#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D'bgbl114s0260.pdf']__1420820601615
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[07/2013] Rentenanpassung 2013  
 

Vollständiger Titel: Rentenwertbestimmungs-Verordnung 

Inkrafttreten:   01.07.2013 

Kern:   Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung 

Inhalte: 

 Alte Länder: Die Renten steigen um 1,67 %. Der aktuelle Rentenwert beträgt 28,61 Euro. 

 Neue Länder: Die Renten steigen um 2,53%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt 26,39 Euro. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[06/2013] Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz  
 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Verbesserung der steuerlichen Förderung der privaten Altersvor-
sorge 

Inkrafttreten:   01.07.2013 

Kern:   Einführung eines Produktinformationsblatts über geförderte Altersvorsorge-
produkte, Begrenzung der Wechselkosten bei Riester-Verträgen, steuerliche 
Förderung einer Absicherung gegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 

Wesentliche Inhalte: 

Einführung eines Produktinformationsblatts 

 Einführung eines Produktinformationsblatts für alle Produktgruppen zertifizierter steuerlich geför-

derter Altersvorsorge-Verträge: Versicherungsunternehmen, Banken, Fondsgesellschaften, Baus-

parkassen und Genossenschaften müssen ihre Kunden in einheitlicher Form über die wesentlichen 

Merkmale der angebotenen Altersvorsorgeprodukte informieren.  

 Dieses Blatt bildet neben den Leistungen, Garantien, Renditen und Kosten den prognostizierten Ver-

tragsverlauf auf der Grundlage der vom Verbraucher geplanten Einzahlungen und Dauer bis zum Be-

ginn der Auszahlungsphase ab. Beziffert werden die Effektivkosten, ausgewiesen wird in einem Pro-

zentsatz aus, wie sich die Gesamtkosten langfristig auf die Rendite des Produkts auswirken. Die Pro-

dukte werden außerdem in Chancen-Risiko-Klassen eingeteilt. Verbraucher sollen damit die verschie-

denen Angebote – auch unterschiedlicher Anbieter – im Hinblick auf Chancen und Risiken, Garantien 

und Kosten besser vergleichen können. 

 Verstößt der Anbieter gegen seine Informationspflichten oder sind die Angaben falsch, kann der Ver-

braucher den Vertrag kündigen und die eingezahlten Beträge zuzüglich Zinsen zurückfordern – und 

das bis zu zwei Jahre lang nach Vertragsabschluss. 

 Begrenzung der Wechselkosten: Der Wechsel zu einem anderen Anbieter wird erleichtert, da das 

bestehende Wechselrecht zum Teil mit hohen Wechselkosten erschwert worden ist. Zukünftig wer-

den beim „alten“ Anbieter die Wechselkosten auf maximal 150€ gedeckelt. Der neue Anbieter darf 

maximal50% des übertragenen geförderten Kapitals für die Berechnung von Vertriebs- und Ab-

schlusskosten heranziehen. Für bereits abgeschlossene Verträge bleibt es allerdings bei den zwischen 

Anbieter und Anleger getroffenen Vereinbarungen. 
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 Neben der Begrenzung von Wechselkosten wird auch eine zusätzliche Informationspflicht 
des Anbieters zu Beginn der Auszahlungsphase eingeführt. Hierdurch soll dem Anleger die 
Möglichkeit gegeben werden, zu Beginn der Auszahlungsphase den Anbieter zu wechseln, 
ohne dass er seine Ansprüche aus der Beitragszusage verliert. Um sicherzustellen, dass der 
Anbieter die Interessen des Anlegers optimal berücksichtigt, hat er den Anleger spätestens 
drei Monate vor Beginn der Auszahlungsphase über die Auszahlungsbeträge zu informieren. 
Dies gibt dem Anleger die Möglichkeit, zu Beginn der Auszahlungsphase zu einem Anbieter 
mit günstigeren Konditionen zu wechseln.  

Verbesserungen bei der Absicherung der Erwerbsminderung 

 Versicherte können Beiträge zur Berufsunfähigkeitsversicherung zukünftig besser steuerlich geltend 

machen. Auch die Absicherung gegen Berufs- beziehungsweise Erwerbsunfähigkeit mit einer lebens-

langen Leistung wird künftig steuerlich gefördert. 

 Die bisher geltenden engen Voraussetzungen im Rahmen von Altersvorsorge-Verträgen, sich steuer-

lich gefördert gegen das Risiko der Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit abzusichern, werden erweitert. 

Aufwendungen für einen zertifizierten Absicherungsvertrag können ab 2014 im Rahmen des Abzugs-

volumens der Basisversorgung im Alter geltend gemacht werden. Der Vertrag muss im Versiche-

rungsfall die Zahlung einer lebenslangen Rente vorsehen. Ebenso muss er verschiedene verbraucher-

schützende Regelungen berücksichtigen. 

 Neben der Einführung einer neuen steuerlich begünstigten eigenständigen Absicherung des Erwerbs-

minderungsrisikos werden die Möglichkeiten erweitert, dieses Risiko im Rahmen eines privaten Ries-

ter-Vertrags abzusichern. 

Eigenheim-Rente/„Wohn-Riester“ 

 Entnahmemöglichkeiten: Ab dem 01.01.2014 kann das in einem privaten Riester-Vertrag aufgebaute 

Altersvorsorgevermögen flexibler für den Aufbau von selbst genutztem Wohneigentum eingesetzt 

werden. Hierzu werden u.a. die förderunschädlichen Entnahmemöglichkeiten erweitert. So kann das 

Altersvorsorgevermögen dann jederzeit für die Umschuldung eines für die Anschaffung oder Herstel-

lung der Wohnimmobilie aufgenommenen Darlehens entnommen werden. Dies war bisher nur zu 

Beginn der Auszahlungsphase des Riester-Vertrags zulässig. Eine Entnahme ist ab 2014 ebenso för-

derunschädlich für die Finanzierung eines barrierereduzierenden Umbaus der eigenen Wohnung 

möglich.  

 Entnahmebeträge: Die prozentualen Grenzen bei den Kapitalentnahmen entfallen. Bisher darf das 

angesparte geförderte Altersvorsorgevermögen förderunschädlich in Höhe von bis zu 75 % oder zu 

100 % für die Anschaffung, Herstellung oder Entschuldung einer selbst genutzten Wohnung entnom-

men werden. Der Anleger kann – wie bisher – zwischen der teilweisen und vollständigen Kapitalent-

nahme wählen. Entscheidet er sich, nur einen Teil des geförderten Altersvorsorgevermögens für die 

selbst genutzten Immobilie einzusetzen, dann muss er mindestens 3.000 € auf dem Vertrag belassen. 

Der Rest kann entnommen werden. 

 Reinvestition: Der Zulagenberechtigte kann, wenn er die selbst genutzte Wohnimmobilie wechselt, 

die Förderung mitnehmen, indem er einen Betrag in Höhe des Wohnförderkontos in die neue selbst 

genutzte Wohnimmobilie investiert. Die Reinvestitionsfrist wird hierfür auf zwei Jahre vor und fünf 

Jahre nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem er die frühere Wohnung letztmals selbst nutzt, 

verlängert. 

 Besteuerung: Die Besteuerung der Eigenheimrente wird günstiger. So besteht zurzeit die Möglich-

keit, sich zu Beginn der Auszahlungsphase für eine Einmal-Besteuerung des in der Wohnimmobilie 

gebundenen steuerlich geförderten Vermögens (= Stand des Wohnförderkontos) zu entscheiden. In 

diesem Fall erhält der Anleger eine Steuerermäßigung von 30%. Diese Möglichkeit zur vorgezogenen 
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Besteuerung wird auf die gesamte Auszahlungsphase ausgedehnt. Der Steuerpflichtige muss sich 

also nicht mehr zu Beginn der Auszahlungsphase festlegen, ob die Besteuerung des Wohnförderkon-

tos einmalig oder ratierlich bis zum 85. Lebensjahr erfolgen soll. 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/10818 vom 16.10.2012) 

 Bundestagsanhörung vom 26.11.2012: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Einzelsach-

verständigen 

 Gesetz vom 24.06.2013 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2012] Beitragssatzgesetz 2013 
 

Vollständiger Titel: Gesetzes zur Festsetzung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung für das Jahr 2013 

Inkrafttreten:   01.01.2013 

Kern:   Absenkung des Beitragssatzes 

Inhalt: 

 Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung wird ab 01.01.2013 von 19,6 % auf 18,9 % ab-

gesenkt. Der Anstieg der Nachhaltigkeitsrücklage (bis 2003 als Schwankungsreserve bezeichnet) auf 

über 150 % einer Monatsausgabe macht das möglich.  

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/10743 vom 24.09.2012) 

 Bundestagsanhörung am 22.10.2012: Schriftliche Stellungnahme von Verbänden und Einzelsachver-

ständigen 

 Gesetz vom 05.12.2012 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2012] Haushaltsbegleitgesetz 2013 
 

Vollständiger Titel: Haushaltsbegleitgesetz 2013 - Artikel IV und V (SGB VI) 

Inkrafttreten:   01.01.2013 

Kern:   Einführung eines Freibetrages bei der Verbeitragung von Betriebsrenten 

Inhalt: 

 Der (allgemeine) Bundeszuschuss an die Rentenversicherung wird im Jahr 2013 um 1 Mrd. Euro und 

in den Jahren 2014 bis 2016 um jeweils 1,25 Mrd. Euro gekürzt.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/108/1710818.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a07/anhoerungen/2012/116/Stellungnahmen/index.html
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a07/anhoerungen/2012/116/Stellungnahmen/index.html
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl113s1667.pdf'%5D__1379499335589
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/107/1710743.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2012/112_Sitzung/17_11_975.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2012/112_Sitzung/17_11_975.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl112s2446.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl_bgbl112s2446.pdf'%5D__1364878346569
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Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/10588 vom 03.09.2012) 

 Gesetz vom 20.12.2012  

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2012] Gesetz zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung  
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2013 (mit Übergangsregelungen für bestehende Arbeitsverältnisse) 

Kern:   Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze auf 450 Euro, Spannweite der Mi-
nijob-Zone zwischen 450 und 850 Euro, opt-out statt opt-in Regelung bei der 
Rentenversicherungspflicht 

Wesentliche Inhalte: 

 Anhebung der Verdienstgrenze für die Minijob-Regelung von 400 auf 450 Euro im Monat.  

 Zugleich Anhebung des Beginns der Gleitzone von 401 auf 451 Euro und des Endes von 800 auf 850 

Euro.  

 (Neue) Mini-Jobs sind in der Gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig – mit der Op-

tion des Verzichts auf die Versicherungspflicht auf Antrag (opt-out Regelung statt der bisherigen opt-

in Regelung). Bemessungsgrundlage für die Beitragserhebung ist das erzielte Arbeitsentgelt – min-

destens jedoch 175 Euro. 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/10773 vom 25.09.2012) 

 Bundestagsanhörung zum Gesetzentwurf und zu den Anträgen von SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die 

Grünen am 22. 10.2012: Schriftliche Stellungnahme von Verbänden und Einzelsachverständigen da-

runter Stellungnahmen von  

 Prof. Dr. Gerhard Bäcker/IAQ (Einzelsachverständiger): "Geringfügige Beschäftigung - Begren-

zung statt Ausweitung" in: IAQ-Standpunkte 04/2012  

 und Dr. Claudia Weinkopf/IAQ (Einzelsachverständige): "Minijobs" in: IAQ Standpunkte 03/2012)  

 Gesetz vom 05.12.2012  

_______________________________________________________________________________________ 

 
[07/2012] Rentenanpassung 2012  
 

Vollständiger Titel: Rentenwertbestimmungs-Verordnung 

Inkrafttreten:   01.07.2012 

Kern:   Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/105/1710588.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl_bgbl112s2781.pdf'%5D__1364879048844
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/107/1710773.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2012/113_Sitzung/17_11_984.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2012/113_Sitzung/17_11_984.pdf
http://www.iaq.uni-due.de/iaq-standpunkte/2012/sp2012-04.pdf
http://www.iaq.uni-due.de/iaq-standpunkte/2012/sp2012-04.pdf
http://www.iaq.uni-due.de/iaq-standpunkte/2012/sp2012-03.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl112s2474.pdf'%5d
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Inhalte: 

 Alte Länder: Die Renten steigen um 2,18%. Der aktuelle Rentenwertbeträgt 28,07 Euro. 

 Neue Länder: Die Renten steigen um 2,26%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt 24,92 Euro. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2011] Beitragssatzverordnung 2012  
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2013 (mit Übergangsregelungen für bestehende Arbeitsverältnisse) 

Kern:   Beitragssatzabsenkung 

Inhalt: 

 Absenkung des Beitragssatzes zur allgemeinen Rentenversicherung von 19,9% auf 19,6%. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[07/2011] Rentenanpassung 2011 
 

Vollständiger Titel: Rentenwertsbestimmungs-Verordnung 

Inkrafttreten:   01.07.2011  

Kern:   Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung 

Inhalte: 

 Alte Länder: Die Renten steigen um 0,99%. Der aktuelle Rentenwertbeträgt 27,47 Euro. 

 Neue Länder: Die Renten steigen um 0,99%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt 24,37 Euro. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2010] Haushaltsbegleitgesetz 2011 - Artikel 19 
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2011  

Kern:   Streichung der Rentenversicherungsbeiträge von Bezieher von ALG II (Artikel 
19) 

Inhalt (Artikel 19): 

 Für Bezieher von Arbeitslosengeld II werden keine Rentenversicherungsbeiträge mehr gezahlt.  

 Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld II werden zu Anrechnungszeiten ohne Wert. Bislang waren 

es Pflichtbeitragszeiten auf Basis eines fiktiven Verdienstes von monatlich 205 EUR (dem entsprach 

im Jahr 2010 nach einem Jahr ALG II-Bezug ein Rentenanspruch von 2,09 Euro im Monat). 
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 Durch den Bezug von ALG II (unbewertete Anrechnungszeiten) können keine Ansprüche mehr auf 

Erwerbsminderungsrenten und Reha-Leistungen erworben werden. Allerdings mindern die bislang 

gering bewerteten Pflichtversicherungszeiten den Wert einer Zurechnungszeit bei der Berechnung 

einer Rente wegen Erwerbsminderung auch nicht mehr. 

 Bereits erworbene Ansprüche auf Erwerbsminderungsrenten und Reha-Leistungen bleiben erhalten.  

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 17/3030 vom 27.09.2010) 

 Bundestagsanhörung am 04.10.2010: Schriftliche Stellungnahme von Verbänden und Sachverstän-

digen;  

Teil 1  Teil 2  Teil 3 

 Damit im Zusammenhang: Bundestagsanhörung zu den Anträgen der Oppositionsfraktionen zum 

Themenbereich: Rentenbeiträge für Langzeitarbeitslose/Absicherung von Langzeitarbeitslosen/Ver-

meidung von Altersarmut am 27.09.2010: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Einzel-

sachverständigen  

 Gesetz vom 09.12.2010) 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[07/2009] Rentenanpassung 2009 
 

Vollständiger Titel: Rentenwertbestimmungs-Verordnung 

Inkrafttreten:   01.07.2009  

Kern:   Neuer aktueller Rentenwert und Rentenanpassung 

Inhalte: 

 Alte Länder: Die Renten steigen um 2,41%. Der aktuelle Rentenwertbeträgt 27,20 Euro. 

 Neue Länder: Die Renten steigen um 3,38%. Der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt 24,13 Euro. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[06/2009] Drittes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch  
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2008  

Kern:   Rentengarantie - Vermeidung von Rentenkürzungen 

Inhalt: 

 Die Rentenanpassungsformel wird durch eine Schutzklausel („Rentengarantie“) ergänzt. Eine Absen-

kung des aktuellen Rentenwertes, die dann zu einer nominellen Rentenkürzung führen würde, ist 

auch dann ausgeschlossen, wenn die nominellen Durchschnittsentgelte sinken (würden), also die 

Lohnentwicklung negativ ist. Durch die nunmehr generelle Schutzklausel kann es nicht zu einer Ab-

senkung des aktuellen Rentenwerts kommen.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/030/1703030.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a08/anhoerungen/haushaltsbegleitgesetz/301.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a08/anhoerungen/haushaltsbegleitgesetz/301.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a08/anhoerungen/haushaltsbegleitgesetz/301.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a08/anhoerungen/haushaltsbegleitgesetz/302.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a08/anhoerungen/haushaltsbegleitgesetz/303.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2010/32_Sitzung/17_11_263.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/2010/32_Sitzung/17_11_263.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl_bgbl110s1885.pdf'%5D__1364658184579
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 Die unterbliebene Dämpfung des Anpassungssatzes wird in den Folgejahren mit künftigen Rentener-

höhungen verrechnet (Ausgleichsbedarf). Der Anpassungssatz wird so lange maximal halbiert, bis der 

Ausgleichsbedarf abgeschmolzen ist. 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/8744 vom 08.04.2008) 

 Bundestagsanhörung am 40.04.2008: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Einzelsach-

verständigen  

 Gesetz vom 26.06.2008 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[06/2008] Rentenanpassung 2008 
 

Vollständiger Titel: Rentenwertbestimmungs-Verordnung 

Inkrafttreten:   01.07.2008  

Kern:   Veränderung der Rentenanpassungsformel 

Inhalte: 

 Der Anstieg der sog. Riester-Treppe wird bei den Rentenanpassungen in der Jahren 2008 und 2009 

ausgesetzt. Die Rentenanpassungen fallen dadurch höher aus.  

 Die Begrenzung der Rentenanpassung unterhalb des Lohnanstiegs (Wirkung der dritten und vierten 

Stufe des Riester-Faktors) wird in den Jahren 2012 und 2013 nachgeholt. 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/8744 vom 08.04.2008) 

 Bundestagsanhörung am 30.04.2008: Schriftliche Stellungnahmen Verbänden und Einzelsachver-

ständigen  

 Gesetz vom 26.06.2008 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[04/2008] Siebtes Gesetz zur Änderung des SGB III und anderer Gesetze  
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2008  

Kern:   Anhebung der Hinzuverdienstgrenzen auf die Geringfügigkeitsgrenze (Mi-
nijob-Grenze) 

  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/087/1608744.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/rv_gesetz_zur_Rentenanpassung_anhoerung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/rv_gesetz_zur_Rentenanpassung_anhoerung.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl_bgbl108s1076.pdf'%5D__1364630859979
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/087/1608744.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/rv_gesetz_zur_Rentenanpassung_anhoerung.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/rv_gesetz_zur_Rentenanpassung_anhoerung.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl_bgbl108s1076.pdf'%5D__1364630859979


2022 | 01  Dauerbaustelle Sozialstaat 1998 - 2021 

 

30 

Inhalt: 

 Die Hinzuverdienstgrenze beim Bezug einer vorgezogenen Altersrente (vor Erreichen des 65. Lebens-

jahres) wird auf 400 Euro erhöht und damit der Geringfügigkeitsgrenze angepasst; eine entspre-

chende Regelung gilt auch für die Rente wegen voller Erwerbsminderung. Die Hinzuverdienstgrenze 

darf zweimal im Jahr um 400 Euro überschritten werden. 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/7460 vom 11.12.2007) 

 Gesetz vom 08.04.2008  

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2007] Gesetz zur Förderung der zusätzlichen Altersvorsorge und zur Änderung des 

Dritten Buches Sozialgesetzbuch  
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2008 (mit Ausnahme) 

Kern:   Entgeltumwandlung als dauerhafte Regelung, Absenkung des Lebensalters 
für die Unverfallbarkeit von Betriebsrentenansprüchen, Anhebung der Kin-
derzulage für die "Riester-Rente" 

Wesentliche Inhalte: 

 Dauerhafte Fortschreibung der Beitragsfreiheit der für Anwartschaften auf eine Betriebsrente um-

gewandelten Entgeltbestandteile in den Durchführungswegen Direktzusage und Unterstützungs-

kasse, soweit diese Entgeltteile 4% der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Ren-

tenversicherung nicht übersteigen. 

 Dies gilt fortan auch für die Entgeltumwandlung in den Durchführungswegen Pensionskasse, Pensi-

onsfonds und Direktversicherung sowie bei einer Pauschalbesteuerung von Beiträgen oder Zuwen-

dungen für eine Direktversicherung oder Pensionskasse. 

 Das Lebensalter für die Unverfallbarkeit von arbeitgeberfinanzierten Betriebsrentenanwartschaften 

wird vom 30. auf das 25. Lebensjahr abgesenkt. Die Mindestdauer der Versorgungszusage beträgt 5 

Jahre. Die Absenkung auf das 25. Lebensjahr findet jedoch grundsätzlich nur für Zusagen Anwendung, 

die ab dem 01.01.2009 erteilt werden. Ausnahmsweise bleibt die Anwartschaft aber auch in Altfällen 

bereits bei Vollendung des 25. Lebensjahres erhalten, wenn die Zusage vor dem 01.01.2009 und nach 

dem 31.12.2000 erteilt worden ist und das Arbeitsverhältnis ununterbrochen bis zum 31.12.2012 

fortbesteht. 

 Erhöhung der Kinderzulage für die Riester-Rente für ab dem 01. Januar 2008 geborene Kin-
der auf 300 Euro.  

 

  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/074/1607460.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl_bgbl108s0681.pdf'%5D__1364654708031
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Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/6539 vom 28.09.2007) 

 Bundestagsanhörung am 05.11.2007: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Einzelsach-

verständigen 

 Gesetz vom 10.12.2007 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[04/2007] RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz 
 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demografische Entwick-
lung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Renten-
versicherung 

Inkrafttreten:   01.01.2012  

Kern:   Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre von 2012 bis 2029, entspre-
chende Anhebung vorgezogener Altersgrenzen und abschlagsfreier Erwerbs-
minderungsrenten 

Wesentliche Inhalte: 

Regelaltersgrenze 

 Die Regelaltersgrenze wird schrittweise ab 2012 bis 2029 auf 67 Jahre angehoben. Beginnend mit 

dem Geburtsjahrgang 1947 erfolgt die Anhebung ab 2012 zunächst in Ein-Monats-, von 2024 an in 

Zwei-Monats-Schritten, so dass dann für Versicherte ab Jahrgang 1964 die Regelaltersgrenze von 67 

Jahren gilt.  

Schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 Jahre auf 67 Jahre 

Geburtsjahrgang Anhebung um Monate auf Alter Jahr auf Alter Monat 

1947 1 65 1 

1948 2 65 2 

1949 3 65 3 

1950 4 65 4 

1951 5 65 5 

1952 6 65 6 

1953 7 65 7 

1954 8 65 8 

1955 9 65 9 

1956 10 65 10 

1957 11 65 11 

1958 12 66 0 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/065/1606539.pdf
http://www.portal-sozialpolitik.de/uploads/sopo/pdf/2006/2006-12-12-Beschaeftigung-Aeltere-Stellungnahmen.pdf
http://www.portal-sozialpolitik.de/uploads/sopo/pdf/2006/2006-12-12-Beschaeftigung-Aeltere-Stellungnahmen.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl107s2838.pdf'%5D__1379505009503
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1959 14 66 2 

1960 16 66 4 

1961 18 66 6 

1962 20 66 8 

1963 22 66 10 

ab 1964 24 67 0 

 

Vorgezogene Altersrenten 

 Altersrente für langjährig Versicherte: Schrittweise Anhebung auf 67 Jahre. Unter Anrechnung von 

Abschlägen ist eine vorzeitige Inanspruchnahme weiterhin ab 63 Jahren möglich. Die maximale Ab-

schlagshöhe liegt bei 14,4% (4x3,6%). 

 Altersrente für Schwerbehinderte: Schrittweise Anhebung auf 65 Jahre (bislang 63 Jahre). Unter An-

rechnung von Abschlägen ist eine vorzeitige Inanspruchnahme ab 62 Jahren (bislang 60 Jahren) mög-

lich. Die maximale Abschlagshöhe liegt bei 10,8% (3x3,6%). 

 Altersrente für besonders langjährige Versicherte: Einführung einer neuen (abschlagfreien) Renten-

art mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Bezugsvoraussetzungen: Wartezeit von 45 Jahren, auf die 

Wartezeit von 45 Jahren werden angerechnet Pflichtbeiträge aus Zeiten einer Beschäftigung, selb-

ständigen Tätigkeit und Pflege, sowie Zeiten der Erziehung eines Kindes bis zum 10. Lebensjahr. Nicht 

berücksichtigt werden Pflichtbeitragszeiten aufgrund des Bezuges von Arbeitslosengeld, Arbeitslo-

sengeld II oder Arbeitslosenhilfe. Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Zeiten aus dem Versorgungs-

ausgleich oder Rentensplitting sowie Zeiten mit freiwilligen Beiträgen. 

Hinterbliebenenrenten, Erwerbsminderungsrenten 

 Große Witwen-/Witwerrente: Anhebung der Altersgrenze von 45 auf 47 Jahre 

 Erwerbsminderungsrente: Anhebung der Altersgrenze für den abschlagsfreien Bezug einer Rente we-

gen verminderter Erwerbsfähigkeit von bislang 63 Jahren (vollendetes 63. Lebensjahr) auf 65 Jahre. 

Wird eine Erwerbsminderungsrente vor dem vollendeten 65. Lebensjahr in Anspruch genommen, 

fallen Abschläge an. Die maximale Abschlagshöhe liegt bei 10,8% (3x3,6%). Der Höchstabschlag fällt 

an, wenn der Beginn der Renten vor dem vollendeten 62. Lebensjahr(bislang 60. Lebensjahr) liegt. 

Für erwerbsgeminderte Versicherte mit 35 Pflichtbeitragsjahren verbleibt es bei dem heute gelten-

den abschlagsfreien Alter von 63 Jahren. Ab 2024 gilt dies dann nur noch für erwerbsgeminderte 

Versicherte, die 40 Pflichtbeitragsjahre nachweisen können. Als Pflichtbeitragszeiten gelten grund-

sätzlich dieselben Zeiten wie bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte 

Bestandsprüfungsklausel 

 Die Bundesregierung ist verpflichtet, von 2010 an alle vier Jahre einen Bericht über die Beschäftigung 

älterer Arbeitnehmer vorzulegen und einzuschätzen, ob die Anhebung der Regelaltersgrenze unter 

Berücksichtigung der Entwicklung der Arbeitsmarktlage sowie der wirtschaftlichen und sozialen Situ-

ation älterer Arbeitnehmer weiterhin vertretbar ist und die getroffenen gesetzlichen Regelungen be-

stehen bleiben können. 
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Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/3794 vom 12.12.2006) 

 Bundestagsanhörung am 26.02.2007: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Einzelsach-

verständigen 

 Gesetz vom 20.04.2007 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[04/2007] Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Menschen  
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2008 (mit Ausnahmen) 

Kern:   Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung Älterer 

Inhalte: 

Änderung im Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge 

 Die vom EuGH wegen Altersdiskriminierung abgewiesene Möglichkeit Beschäftigte ab 52 Jahren 

sachgrundlos zu befristen, erhält einen Zusatz: künftig ist eine sachgrundlose Befristung nur möglich, 

wenn vom Arbeitnehmer zuvor mindestens vier Monate Transferleistungen als Lohnersatz bezogen 

wurden. 

Änderungen im SGB III: 

 Die Weiterbildungsförderung Älterer wird durch Ausweitung auf Beschäftigte ausgeweitet, die in Be-

trieben mit bis zu 250 Arbeitnehmern arbeiten (vorher Betriebe bis zu 100 AN). 

 Geförderte Arbeitnehmer erhalten Bildungsgutscheine. 

 Verlängerung der Weiterbildungsförderung Älterer bis 2010. 

 Arbeitgebern wird ein Eingliederungszuschuss gezahlt, wenn sie ältere Arbeitnehmer ([gt] 50) ein-

stellen, die zuvor mindestens 6 Monate arbeitslos waren, an Arbeitsmarktfördermaßnahmen teilge-

nommen haben oder Transferkurzarbeitergeld bezogen haben. 

 Liegt ein Vermittlungshemmnis vor, kann die Förderung auch bereits vor Ablauf der sechs-Monats-

Frist beginnen. 

 Begründung der Förderung stets: Beschäftigungsverhältnis über mindestens 12 Monate. 

 Die Förderhöhe liegt zwischen 30- und 50 % berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts. Die Unter-

grenze von 30 % wird durch diese Gesetzeslage neu eingeführt. 

 Die Förderdauer wird auf bis zu 36 Monate ausgeweitet.  

 Die zeitliche Begrenzung des § 421f Abs. 3 SGB III bis Ende 2009 sowie die sachliche Orientierung auf 

Ältere schwerstbehinderte Arbeitnehmer wird abgelöst. Der Personenkreis (jetzt: alle besonders be-

troffenen schwerstbehinderten Menschen (§ 219 SGB III)) und die Dauer des Instruments wird damit 

ausgeweitet. Arbeitgeber sind dadurch künftig nicht mehr zur Rückzahlung der Eingliederungszu-

schüsse bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei schwerstbehinderten Menschen so-

wie zur Nachbeschäftigung verpflichtet. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/037/1603794.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/oeffentliche_Anhoerung_rv_altersgrenzenanpassungsgesetz.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Dokumente/oeffentliche_Anhoerung_rv_altersgrenzenanpassungsgesetz.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl_bgbl107s0554.pdf'%5D__1364625560959


2022 | 01  Dauerbaustelle Sozialstaat 1998 - 2021 

 

34 

 Die Mindest-Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld als Voraussetzung zum Bezug des sog. Kombilohn 

für Ältere wird von 180 auf 120 Tage gekürzt, wodurch der Personenkreis ausgeweitet wird. 

 Die Leistung wird erst ab einer Nettoentgeltdifferenz von 50 Euro bewilligt (vorher: ab dem ersten 

Euro). 

 Die Entgeltsicherung wird für zwei Jahre gewährt (vorher: Dauer des verbliebenen Arbeitslosenan-

spruchs) 

 Im ersten Förderjahr beträgt der Zuschuss 50% der Nettoentgeltdifferenz, im zweiten Jahr 30%. Wäh-

rend des gesamten Förderzeitraumes werden die Rentenversicherungsbeiträge auf 90% des für das 

Arbeitslosengeld maßgeblichen Bemessungsentgelts aufgestockt. 

 Beschäftigung bei einem früheren Arbeitgeber ist möglich, wenn die Tätigkeit mindestens zwei Jahre 

zurückliegt (zuvor: mindestens vier Jahre). 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/3793 vom 12.12.2006 

 Bundestagsanhörung am 26.02.2007: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Einzelsach-

verständigen 

 Gesetz vom 19.04.2007 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2006] Beitragssatzgesetz 2007  
 

Vollständiger Titel: Gesetz über die Senkung des Beitrags zur Arbeitsförderung, die Festsetzung 
der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung und der Beiträge 
und Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der Landwirte für das Jahr 2007 

Inkrafttreten:   01.01.2007  

Kern:   Anhebung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung 

Inhalte: 

 Ab 2007 wird der Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung von 19,5% auf 19,9% erhöht. 

 

Materialien: 

 Gesetz vom 21.12.2006 

_______________________________________________________________________________________ 

 
  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/037/1603793.pdf
http://doku.iab.de/externe/2007/k070226p14.pdf
http://doku.iab.de/externe/2007/k070226p14.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl_bgbl107s0538.pdf'%5D__1364627381800
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl106s3286.pdf'%5D__1379507643425
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[12/2006] Gesetz zur Änderung des Betriebsrentengesetzes und anderer Gesetze - Artikel 
1 und 5 

 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.12.2006  

Kern:   Finanzierung Pensions-Sicherungsverein; Keine Auswirkung mehr der "Ein-
Euro-Jobs" auf die Berechnung der Rentenanpassung 

Inhalte: 

Inhalt Artikel 1:  

 Finanzierung des Pensions- Sicherungs-Vereins aG (PSVaG): Umstellung des Finanzierungsverfahrens 

auf vollständige Kapitaldeckung zur Ausfinanzierung der Versorgungsanwartschaften aus künftigen 

Insolvenzen bereits im Jahr der Insolvenzeröffnung und Sicherstellung einer gerechten Umlage des 

bislang aufgelaufenen Schadensvolumens auf die Mitgliedsarbeitgeber.  

Inhalt Artikel 5: 

 Korrektur der Erfassung von Zusatzjobs in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung: Für die Anpas-

sung der Renten nach den Maßgrößen der VGR gilt die Veränderung der Bruttolöhne und -gehälter 

je Arbeitnehmer (bislang Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeit-

nehmer). Dadurch beeinflussen die Arbeitsgelegenheiten nach dem SGBII (Ein-Euro-Jobs) die Anpas-

sungsraten nicht. 

 

Material: 

 Gesetz vom 02.12.2006 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[07/2006] Haushaltsbegleitgesetz 2006 - Artikel 11  
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2013 (mit Übergangsregelungen für bestehende Arbeitsverältnisse) 

Kern:   Erhöhung der Arbeitgeber-Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte 

Inhalte: 

Inhalt (Artikel 11): 

 Der Arbeitgeber-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte wird ab Juli 2006 von 25% auf 30% an-

gehoben. Der Pauschalbeitrag gliedert sich auf: Rentenversicherung 15% statt bislang 12%, Kranken-

versicherung 13% statt 11%, Pauschalsteuer 2 %. 

 

Materialien: 

 Gesetz vom 29.06.2006 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl106s2742.pdf'%5D__1379507997551
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl106s1402.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl106s1402.pdf'%5D__1379532603965
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[06/2006] Gesetz über die Weitergeltung der aktuellen Rentenwerte ab 1. Juli 2006  
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   23.06.2006  

Kern:   Keine Rentenanpassung zum 01. 07. 2006, keine neuen aktuellen Renten-
werte 

Inhalte: 

 Die Renten werden ab 07/2010 nicht erhöht (Nullanpassung). Damit bleibt es auch bei den aktuellen 

Rentenwerten der Vorperiode. 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 16/794 vom 03.03.2006) 

 Gesetz vom 15.06.2006 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[03/2006] Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches SGB und anderer Gesetze - Artikel 2  
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2007 (Artikel 2) 

Kern:   Kürzung der Rentenversicherungsbeiträge für ALGII-Empfänger 

Inhalte: 

 Die Bemessungsgrundlage für die Rentenversicherungsbeiträge von Empfängern des ALGII wird von 

monatlich 400 € auf 205 € abgesenkt.  

 Die Rentenversicherungspflicht für erwerbstätige ALG-II-Bezieher*innen/Aufstocker*innen wird ab-

geschafft. 

 

Materialien: 

 Gesetz vom 24.03.2006 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[08/2005] Gesetz zur Änderung des Vierten und Sechsten Buches Sozialgesetzbuch  
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2006 

Kern:   Einmaliges Vorziehen des Fälligkeitstermins der Beitragszahlung 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/007/1600794.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl106s1304.pdf'%5D__1379533733226
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl106s0558.pdf'%5D__1379534471206
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Inhalte: 

Artikel 1 

 Die Zahlung der Gesamtsozialversicherungsbeiträge wird zum Monatsende fällig (spätestens am 

drittletzten Bankarbeitstag des Beschäftigungsmonats).  

Artikel 2 

 Durch dieses Vorziehen des Fälligkeitstermins der Beitragszahlung entsteht ein einmaliger positiver 

Finanzierungseffekt: Im Jahr 2006 gehen 13 Monatsbeiträge ein. Um durch diesen Vorgang eine er-

höhte Rentenanpassung im Jahr 2007 zu vermeiden, wird die Rentenanpassungsformel für das Jahr 

2007 verändert. 

 Der aktuelle Rentenwert hat sich zum 7/2005 aufgrund der zu geringen Lohn- und Gehaltssteigerun-

gen nicht erhöht und liegt wie 2004/2005 bei 26,13 € in den alten und 22,97 € in den neuen Bundes-

ländern 

 

Materialien: 

 Bundestagsanhörung am 13.06.2004: Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und Einzelsach-

verständigen 

 Gesetz vom 03.08.2005 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2004] Gesetz zur Organisationsreform der gesetzlichen Rentenversicherung  
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2005 (mit Ausnahmen) 

Kern:   Neue Organisationsstruktur der gesetzlichen Rentenversicherung, Überwin-
dung der Trennung zwischen Angestelltenversicherung und Arbeiterrenten-
versicherung 

Wesentliche Inhalte: 

 Die Arbeiterrentenversicherung und Angestelltenversicherung werden unter dem Namen "Deutsche 

Rentenversicherung" zur allgemeinen Rentenversicherung zusammengefasst.  

 Die Zuordnung der Versicherten erfolgt im Rahmen der Vergabe der Versicherungsnummer im Ver-

hältnis von 55 % (Regionalträger) zu 40 % (Deutsche Rentenversicherung Bund) und zu 5 % (Deutsche 

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See). Dadurch erhalten alle Rentenversicherungsträger dau-

erhaft stabile Rahmenbedingungen.  

 Die Steuerungs- und Koordinierungsfunktion auf Bundesebene wird gestärkt durch den Zusammen-

schluss des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger e. V. und der Bundesversicherungsan-

stalt für Angestellte zur Deutschen Rentenversicherung Bund, bei der die Grundsatz- und Quer-

schnittsaufgaben für die gesamte Rentenversicherung mit verbindlicher Entscheidungskompetenz 

gegenüber den Trägern gebündelt werden. Dazu gehören etwa die Vertretung der Rentenversiche-

rung in ihrer Gesamtheit nach außen, die Klärung grundsätzlicher Fach- und Rechtsfragen oder die 

Festlegung von Grundsätzen und die Steuerung der Finanzausstattung und -verwaltung im Rahmen 

der Finanzverfassung für das gesamte System.  

http://webarchiv.bundestag.de/archive/2005/0825/parlament/gremien15/a13/a13a_anhoerungen/99_110_Sitzung/cStellungnahmen/index.html
http://webarchiv.bundestag.de/archive/2005/0825/parlament/gremien15/a13/a13a_anhoerungen/99_110_Sitzung/cStellungnahmen/index.html
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl105s2269.pdf'%5D__1379508988296
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 Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund wird eine neue Selbstverwaltungsstruktur geschaffen, 

die sich aus Vertreterversammlung, Vorstand und Geschäftsführung zusammensetzt. Die Regional-

träger und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See sind in die Entscheidungsgre-

mien eingebunden, da sie an die verbindlichen Beschlüsse der Deutschen Rentenversicherung Bund 

gebunden werden. Entscheidungen zu Grundsatz- und Querschnittsaufgaben trifft die Vertreterver-

sammlung, in welcher die Bundesträger 45 % und die Regionalträger 55 % der Stimmenanteile erhal-

ten.  

 Durch eine Neuregelung der Finanzverfassung werden die Zahlungsströme zwischen den Rentenver-

sicherungsträgern reduziert. Die finanzielle Eigenständigkeit der Träger bleibt erhalten. Für die Ar-

beitgeber entfällt im Rahmen des Beitragseinzugs die Differenzierung nach Arbeitern und Angestell-

ten. 

 Die Zahl der Bundesträger wird von vier auf zwei durch Vereinigung von Bundesknappschaft, Bahn-

versicherungsanstalt und Seekasse reduziert (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See). 

Im Bereich der Regionalträger sind ebenfalls Zusammenschlüsse vorgesehen. 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/3654 vom 24.08.2004) 

 Gesetz vom 09.12.2004 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[07/2004] Alterseinkünftegesetz  
 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Neuordnung der einkommenssteuerrechtlichen Behandlung von 
Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen 

Inkrafttreten:   01.01.2005 

Kern:   Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und späteren Rentenleis-
tungen, Veränderungen bei der Förderung von Riester- und Betriebsrenten 

Inhalte: 

Steuerrechtliche Behandlung von Beiträgen und Renten 

 Die Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung können 2005 zu 60 % als Sonderausgabe 

steuerlich geltend gemacht werden. Der Prozentsatz erhöht sich im Zeitverlauf in jedem Jahr um zwei 

Prozentpunkte. Der steuerfreie Arbeitgeberbeitrag ist allerdings vollständig von der steuerlich gel-

tend zu machenden Summe abzuziehen. 

 Bsp.: Beitragspflichtiges Bruttoeinkommen 40000 €. RVB 2005 = 19,5 %, Gesamtbeitrag von 7800 € 

(Arbeitgeber: 3900 €, Arbeitnehmer 3900 €), davon 60 % (4680 €) abzüglich des steuerfreien Arbeit-

geberbeitrages ergibt 780 Euro (= 20 % von 3900 €).  

 Ab 2025 kann der komplette Arbeitnehmerbeitrag zur Rentenversicherung steuerrechtlich geltend 

gemacht werden. 

 Ab dem 01. Januar werden parallel dazu auch die gesetzlichen Renten nachgelagert, also beim Erhalt 

versteuert. Dabei sind die gesetzlichen Renten allerdings erst ab 2040 zu 100 % steuerpflichtig. Der 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/036/1503654.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl104s3242.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl104s3242.pdf'%5D__1379566752499
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Besteuerungsanteil der Rente wird schrittweise erhöht und orientiert sich am Jahr des Rentenbe-

ginns. Für den Rentenbestand und die Rentenzugänge 2005 beträgt er 50 % und wird für jeden neu 

in die Rente eintretenden Jahrgang bis zum Jahre 2020 in Schritten von 2 % auf 80 % und im Anschluss 

daran in Schritten von 1 % bis zum Jahre 2040 auf 100 % erhöht. 

Vereinfachungen bei der Riester-Rente und den Betriebsrenten 

 Im Rahmen der Riester-Rente muss vom Anleger künftig nicht jedes Jahr ein neuer Zulagenantrag 

gestellt werden. Vielmehr kann er den Anbieter eines „Riester(fähigen)-Produktes“ (Versicherung, 

Bank) beauftragen, in seinem Namen die Zulage für jedes Beitragsjahr zu beantragen (Dauerzulage-

verfahren). 

 Im Vergleich zu 2003 verdoppeln sich die staatlichen Zulagen bei der Riester-Rente: Die Grundzulage 

steigt von 38 € auf 76 € und die Kinderzulage von 46 € auf 92 €. 

 Die Bedingungen hinsichtlich der Förderfähigkeit einer privaten Altersvorsorge werden gelockert. So 

kann bspw. bis zu 30 % des angesparten Kapitals auf einmal ausgezahlt werden. 

 Für (Neu-)Verträge ab dem 01.01.2006 ist allerdings als zusätzliches Zertifizierungsmerkmal bzw. För-

derkriterium die geschlechtsneutrale Berechnung der Rentenleistung erforderlich (Unisex-Tarife). 

 Als eine weitere Variante der kapitalgedeckten Altersvorsorge wird auch der Aufbau von Betriebs-

renten steuerlich gefördert. Dabei kann ein Höchstbetrag von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze 

der Rentenversicherung geltend gemacht werden (5200 € (West); 4400 € (Ost)). 

 In die Steuerfreiheit können ab 2005 auch Beiträge zu einer Direktversicherung einbezogen werden. 

 Für die Inanspruchnahme der Steuerfreiheit wird auf eine arbeitgeberbezogene Betrachtungsweise 

umgestellt. Bei einem Wechsel des Arbeitgebers kann innerhalb eines Kalenderjahres der Höchstbe-

trag der steuerlichen Förderung der betrieblichen Altersvorsorge erneut in Anspruch genommen 

werden. 

 Die Möglichkeiten zur Übertragung von Rentenanwartschaften und -verpflichtungen der betriebli-

chen Altersvorsorge nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses werden erweitert. Künftig können 

bei einem Arbeitgeberwechsel die Betriebsrentenansprüche zum neuen Arbeitgeber mitgenommen 

werden (sog. Portabilität). 

 Dabei kann die Übertragung entweder in Form der Übernahme der Versorgungszusage erfolgen oder 

der Wert der vom betroffenen Arbeitnehmer beim alten Arbeitgeber erworbenen unverfallbaren 

Rentenanwartschaften kann in einen Kapitalbetrag umgerechnet und auf den neuen Arbeitgeber 

bzw. die entsprechende betriebliche Versorgungseinrichtung überführt werden. In diesem Fall ist der 

neue Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine dem Übertragungswert wertgleiche Zusage 

zu geben. Diese Neuregelung besitzt für Zusatzversorgungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes 

keine Relevanz.  

 Bei externen Durchführungswegen (Direktversicherung, Pensionsfonds etc.) hat der Arbeitnehmer 

ein Recht auf die Übertragung deiner Anwartschaften bzw. seines angesparten Kapitals, wenn er dies 

innerhalb eines Jahres nach Ausscheiden beim alten Arbeitgeber geltend macht. 

Neuregelung für Erträge aus kapitalbildenden Lebensversicherungen 

 Parallel zur geänderten Besteuerung von Alterseinkünften werden auch die Erträge von nach 2004 

abgeschlossenen Kapitallebensversicherungen nicht mehr steuerlich privilegiert. Nach dem 

31.12.2004 abgeschlossene Lebensversicherungen bzw. deren Erträge müssen daher mit dem per-

sönlichen Einkommenssteuersatz versteuert werden. 
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 Wird die Versicherungsleistung erst nach Vollendung des 60. Lebensjahres und nach einer Mindest-

vertragslaufzeit von 12 Jahren in Anspruch genommen, so sind nur 50 % der Ertragssumme zu ver-

steuern.  

Höhere staatliche Zulagen und „Unisex-Tarife“ bei der „Riesterrente“ 

 Ab Januar 2006 beginnt die dritte Stufe der Riesterrente, die eine weitere Erhöhung der staatlichen 

Zulagen sowie eine Anhebung des Sonderausgabenhöchstbetrages zur privaten Altersvorsorge vor-

sieht. 

 Die Grundzulage wird von 76 € auf 114 € erhöht, die Kinderzulage von 92 € auf 138 € pro Kind. 

 Die Sonderausgaben zur privaten Altersvorsorge können zusätzlich bis zu einer Höchstgrenze von 

1575 € steuerlich geltend gemacht werden. 

 Ab dem 1.1.06 gelten für die private Altersvorsorge überdies so genannte „Unisex-Tarife“. Das be-

deutet für neu geschlossene Verträge, dass Frauen und Männer für die gleichen Beiträge auch die 

gleichen monatlichen Leistungen bei Abschluss einer „Riesterrente“ erhalten. 

 Auf Verträge die vor dem ersten Januar 2006 abgeschlossen wurden haben diese Neuregelungen 

keinen Einfluss. Es besteht weder die Verpflichtung zur Umstellung auf Unisex-Tarife noch entfällt 

die steuerliche Förderfähigkeit der Beiträge, wenn nicht umgestellt wird. 

 

Materialien: 

 Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 06.03.2002 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/2563 vom 26.02.2004) 

 Gesetz vom 05.07.2004 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[07/2004] RV-Nachhaltigkeitsgesetz 
 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetz-
lichen Rentenversicherung 

Inkrafttreten:   Im Wesentlichen 01.07.2005  

Kern:   Weitere Begrenzung der Rentendynamik durch Einführung eines Nachhaltig-
keitsfaktors in die Rentenanpassungsformel 

Wesentliche Inhalte: 

Neufassung der Rentenanpassungsformel durch einen Nachhaltigkeitsfaktor 

 Die jährliche Anpassung des aktuellen Rentenwertes (AR) richtet sich ab 07/2005 nach folgenden 

Faktoren:  

o Entwicklung der Bruttolöhne- und –gehälter 

o Belastungsveränderungen bei der Altersvorsorge der aktiven Erwerbsbevölkerung 

o Veränderung des Beitragssatzes zur GRV (RVB) und des Altersvorsorgeanteils (AVA)  

und  

o dem so bezeichneten Nachhaltigkeitsfaktor. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20020306_2bvl001799.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/025/1502563.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl104s1427.pdf'%5D__1379541763325
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 Von Bedeutung sind die Veränderungen der entsprechenden Faktorwerte in den beiden Jahren vor 

der aktuellen Rentenanpassung (t). Für die Anpassung des Jahres 2005 wird also Bezug genommen 

auf die Veränderungen der Faktorwerte 2003 (t-2) und 2004 (t-1). 

 Ab der Rentenanpassung 2006 orientiert sich die Anpassung der Renten zudem nicht mehr an der 

Bruttolohn- und Gehaltssumme aller abhängig beschäftigten Arbeitnehmer*innen, in der auch die 

Arbeitsentgelte oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze sowie die Bezüge für die Beamten erfasst 

sind, sondern an der Veränderung der versicherungspflichtigen Entgelte è damit fällt aller Voraus-

sicht nach der Bruttoentgeltfaktor niedriger aus. 

 Der in der Rentenanpassungsformel zu berücksichtigende Altersvorsorgeanteil (AVA) ist in seiner 

Höhe gesetzlich vorgegeben. Er erhöht sich seit seiner Einführung 2002 (0,5 %) jährlich um 0,5 Pro-

zentpunkte, bis auf 4,0 % im Jahre 2010. 

 Seit 2005 ist bei der Berechnung des aktuellen Rentenwertes 2005 zusätzlich der Nachhaltigkeitsfak-

tor zu berücksichtigenden. Seine Höhe richtet sich hauptsächlich nach der Veränderung des Rentner-

quotienten (RQ) sowie eines Steuerparameters α (= 0,25). 

 Der Nachhaltigkeitsfaktor soll bei der jährlichen Rentenanpassung die zahlenmäßige Entwicklung des 

Verhältnisses von Rentnern zu Beitragszahlern (Rentnerquotient) berücksichtigen.  

 Die beiden neuen Anpassungsfaktoren (Riester-Faktor / Nachhaltigkeitsfaktor) sind nicht anwend-

bar, wenn sie in ihrer Wirkung den bisher gültigen aktuellen Rentenwert verringern oder einen (auf-

grund einer sinkenden Bruttolohn- und –gehaltssumme) geringer festzusetzenden aktuellen Renten-

wert weiter verringern. 

 Der aktuelle Rentenwert in den neuen Bundesländern ist mindestens um den gleichen Prozentsatz 

anzuheben, wie der aktuelle Rentenwert in den alten Bundesländern. 

 Mit der Veränderung des Rentenanpassungsverfahrens ist hauptsächlich die Intention verbunden, 

den Beitragssatz auf 20 % bis einschließlich 2020 und auf 22 % bis einschließlich 2030 zu begrenzen. 

 Entsprechend wird auch die bisher gültige Niveausicherungsklausel (§ 154 Abs. 3 SGB VI) für das 

Standardrentenniveau (Netto) auf 67 % des letzten Arbeitsentgeltes gestrichen. 

 Als neue Mindestsicherungsziele wird für 2020 ein Mindestrentenniveau vor Steuern von 46 % bzw. 

für 2030 von 43 % definiert. 

 Die Schwankungsreserve wird in Nachhaltigkeitsrücklage umbenannt. Sie darf maximal 150 % einer 

Monatsausgabe betragen (Höchstnachhaltigkeitsrücklage). Dies entspricht einer Erhöhung der obe-

ren Grenze der Schwankungsreserve von 0,7 auf 1,5. Die untere Rücklage grenze verbleibt bei dem 

2002 abgesenkten Wert von 20 % einer Monatsausgabe (Mindestnachhaltigkeitsrücklage) 

 Bezieher von Existenzgründungszuschüssen (Ich-AG) unterliegen nicht den Bestimmungen über die 

Versicherungsfreiheit bei geringfügiger selbstständiger Tätigkeit. 

 Es besteht kein Anspruch auf eine Altersrente nach bindender Bewilligung oder während der Bezugs-

zeiten einer anderen Altersrente. Ein Wechsel zwischen verschiedenen Altersrenten ist somit ausge-

schlossen. 
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 Die Zeiten allgemeiner Schulausbildung sowie Fachhochschul- und Hochschulzeiten werden ab 

01.01.2009 nur noch als unbewertete Anrechnungszeiten in die Rentenbesteuerung einbezogen. 

Neuregelungen zur Frühverrentung bei Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit 

 Um Anreize zur Frühverrentung zu verringern, wird die Altersgrenze für den frühesten Bezug einer 

vorzeitigen Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit ab dem 01. Januar 2006 

schrittweise bis Ende 2008 vom 60. auf das 63. Lebensjahr erhöht. Dabei erfolgt die Anhebung in 

Monatsschritten im Zeitraum von 2006 bis 2008.  

 Entsprechend können Beschäftigte, die im Januar 1946 geboren wurden eine dieser beiden Alters-

renten frühestens mit 60 Jahren und einem Monat beanspruchen, im Januar 1947 geborene mit 61 

Jahren und einem Monat usw.. Im Dezember 1948 und später Geborene können dann eine entspre-

chende Altersrente erst mit 63 Jahren beziehen. 

 Ein Rentenbezug vor diesem Zeitpunkt ist, auch unter Inkaufnahme höherer Abschläge, bei diesen 

Formen der Altersrente grundsätzlich nicht mehr möglich. Allerdings gelten für einen bestimmten 

Personenkreis Vertrauensschutzregelungen, d.h. für diese Versicherten werden die Altersgrenzen für 

die früheste Inanspruchnahme einer der beiden Rentenarten nicht erhöht. Vertrauensschutz genie-

ßen versicherte Personen,  

 die vor dem 01. Januar 1952 geboren sind, und bei denen vor dem 01. Januar 2004 eine rechtsver-

bindliche Vereinbarung (Aufhebungsvertrag, Vertrag über Altersteilzeit etc.) über die Beendigung ih-

res Arbeitsverhältnisses vorlag, oder 

 die vor dem 01. Januar 2004 bzw. an diesem Tag arbeitslos waren.  

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1830 vom 23.10.2003) 

 Gesetz vom 27.12.2003 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2003] Zweites Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und ande-

rer Gesetze 
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2004  

Kern:   Aussetzung der Rentenanpassung 2004, volle Beitragszahlung für die Pflege-
versicherung, Absenkung der Schwankungsreserve 

Wesentliche Inhalte: 

 Die Rentenanpassung zum 1. Juli 2004 wird ausgesetzt (Nullrunde). 

 Belastung der Rentner durch den vollen (bisher: hälftigen) Beitragssatzes zur sozialen Pflegeversiche-

rung ab April 2004.  

 Absenkung des unteren Zielwertes für die Höhe der Mindestschwankungsreserve von 50 vom Hun-

dert einer Monatsausgabe auf 20 vom Hundert einer Monatsausgabe. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/018/1501830.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl103s3013.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl103s3013.pdf'%5D__1379570457677
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 Der Beitragssatz zur Krankenversicherung der Rentner (KVdR) ändert sich jeweils drei Monate nach 

Änderung des allgemeinen Beitragssatzes der Krankenkassen (ab April 2004) 

 Die Kürzung des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten durch 

das Haushaltsbegleitgesetz 2004 wird rückgängig gemacht. 

 Zur pauschalen Abgeltung für die Beitragszahlung für Kindererziehungszeiten zahlt der Bund an die 

gesetzliche Rentenversicherung im Jahr 2004 einen Betrag in Höhe von 11.842.984.000 Euro. 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1830 vom 23.10.2003) 

 Gesetz vom 27.12.2003 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2003] Drittes Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 

Gesetze  
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.04.2004 

Kern:   Verschiebung der Rentenauszahlung auf das Monatsende 

Inhalte: 

 Der Auszahlungszeitpunkt der Rente wird für Neurenten (ab April 2004) auf das Monatsende (bis-

her Monatsanfang) verschoben. 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1831 vom 23.10.2003) 

 Gesetz vom 27.12.2003 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2003] Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe einschließlich Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung  
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2005 

Kern:   SGB XII: Einordnung der Sozialhilfe in das Sozialgesetzbuch - einschließlich 
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

Inhalt: 

Siehe oben 

  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/018/1501830.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl103s3013.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl103s3013.pdf'%5D__1379570457677
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/018/1501831.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl103s3019.pdf'%5D__1379569642015
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Material: 

 Gesetz vom 27.12.2003 (Artikel 1 des Gesetzes zur Einordnung der Sozialhilfe in das Sozialgesetz-

buch) 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2003] Haushaltsbegleitgesetz 2004 - Artikel 22  
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2004  

Kern:   Schwerpunkt: Kürzung des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung 

Inhalte (Artikel 22): 

 Reduzierung der allgemeinen Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung um jährlich 2 Mrd. Euro 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/1502 vom 08.09.2003)  

 Gesetz vom 29.12.2003 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2002] Zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.04.2003 

Kern:   Neuregelungen der geringfügigen Haupt- und Nebenbeschäftigung, Mi-
nijobs und Midijobs 

Inhalte: 

Minijobs 

 Die Grenze für die geringfügige Beschäftigung wird von 325 Euro auf 400 Euro monatlich angehoben. 

Für diejenigen, die am 31. März mehr als geringfügig beschäftigt waren, deren Tätigkeit nach der 

Neufassung des Gesetzes aber unter die geringfügige Beschäftigung fällt, bleibt die Beschäftigung 

versicherungspflichtig. Auf Antrag werden sie von der Versicherungspflicht befreit. 

 Die Arbeitszeitschwelle von bisher unter 15 Stunden wöchentlich findet keine Anwendung mehr. 

 Die Arbeitgeber-Pauschalabgaben werden auf 25 % festgelegt (12 % GRV, 11 % GKV und 2 % Steuern 

mit Abgeltungswirkung). 

 Mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sowie Hauptbeschäftigungen sind mit Ausnahme 

einer geringfügigen Beschäftigung zusammenzurechnen. Daraus folgt, dass  

o bei einer Nebenbeschäftigung keine Beitragspflicht mehr besteht;  

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl103s3022.pdf'%5D__1379614022591
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl103s3022.pdf'%5D__1379614022591
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/015/1501502.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl103s3076.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl103s3076.pdf'%5D__1379579036535
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o bei mehreren geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen neben einer Hauptbeschäftigung ein 

Mini-Job abgabenfrei bleibt. 

 Bei geringfügiger Beschäftigung in Privathaushalten werden die Arbeitgeber-Pauschalabgaben redu-

ziert: Hier sind Beiträge zur GKV und GRV in Höhe von jeweils 5 % des Arbeitsentgelts sowie 2 % 

Steuern (mit Abgeltungswirkung) zu zahlen. 

 Geringfügige Beschäftigung im Privathaushalt wird zudem durch einen Abzug von der Steuerschuld 

gefördert. Dieser liegt bei 10 %, höchstens 510 Euro jährlich, bei Inanspruchnahme eines Dienstleis-

tungsunternehmens bei 20 % und höchstens 600 Euro pro Jahr. 

 Die Versicherten haben die Möglichkeit, auf die Befreiung von der Beitragspflicht zu verzichten und 

den hälftigen Rentenversicherungsbeitrag zu tragen, um negative Wirkungen auf die Rentenanwart-

schaften zu vermeiden. Dies muss schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber erklärt werden und gilt für 

die gesamte Dauer des Beschäftigungsverhältnisses. 

 Das Melde- und Beitragsverfahren für Arbeitgeber wird vereinfacht: Beiträge zur Renten- und Kran-

kenversicherung sowie Steuern werden nur noch an eine Einzugsstelle (Bundesknappschaft) abge-

führt.  

Midi-Jobs: Neuregelung für Beschäftigung oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze 

 Oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze steigt der Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung für das 

gesamte Bruttoarbeitsentgelt zwischen 400,01 Euro und 800 Euro gleitend an. Der Startpunkt liegt 

zurzeit bei 4 % und steigt bis auf den hälftigen Sozialversicherungsbeitrag, aktuell sind dies 21 %. Für 

Auszubildende gilt die Regelung nicht 

 Für die Berechnung der Bemessungsgrundlage für den Arbeitnehmeranteil wird folgende Formel an-

gewandt: 

F x 400 + (2-F) x (AE - 400). AE steht für Arbeitsentgelt; F ist der Faktor, der sich ergibt, wenn der Wert 

25 vom Hundert durch den durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrag des Kalenderjahres 

geteilt wird. Aufgrund des verringerten Arbeitnehmerbeitrags ergibt sich ein entsprechend verrin-

gertes sozialversicherungspflichtiges Entgelt, das der Rentenberechnung zugrunde gelegt wird. Da-

mit reduziert sich die soziale Absicherung in der Gesetzlichen Rentenversicherung. 

 Durch den Eigenbeitrag von mindestens 4 % wird verhindert, dass Beschäftigungsverhältnisse in der 

Gleitzone von der gesamten Beitragsbelastung her nicht stärker begünstigt werden als geringfügige 

Beschäftigungsverhältnisse, bei denen eine Abgabenbelastung von 25 % anfällt. 

 Der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung liegt in der Gleitzone konstant auf der Höhe der gelten-

den Beitragssätze.  

 Die Versicherten haben die Möglichkeit, auf die Begünstigung durch den geringeren Sozialversiche-

rungsbeitrag zu verzichten und den hälftigen Rentenversicherungsbeitrag zu tragen, um negative 

Wirkungen auf die Rentenanwartschaften zu vermeiden. Dies muss schriftlich gegenüber dem Ar-

beitgeber erklärt werden und gilt für die gesamte Dauer des Beschäftigungsverhältnisses. 

 Für die Berechnung der Entgeltersatzleistungen in der Arbeitslosen- sowie in der Krankenversiche-

rung ergeben sich keine negativen Folgen durch die reduzierten Sozialversicherungsbeiträge. 

 Werden mehrere Beschäftigungen ausgeübt, ist das gesamte erzielte Arbeitsentgelt maßgebend für 

die sozialversicherungsrechtliche Absicherung. Die Ausübung einer geringfügigen Beschäftigung als 

Nebentätigkeit ist von der Zusammenrechnung ausgeschlossen 

 Die Besteuerung erfolgt individuell. 
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Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/26 vom 05.11.2002) 

 Gesetz vom 23.12.2002 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2002] Beitragssatzsicherungsgesetz  
 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Sicherung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung und in der gesetzlichen Rentenversicherung 

Inkrafttreten:   01.01.2003 

Kern:   Erhöhung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung auf 
19,5%, Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze 

Wesentliche Inhalte: 

 Die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2003 wird in den alten Ländern auf 5.100 Euro monatlich 

(61.200 Euro jährlich) und in der knappschaftlichen Rentenversicherung auf 6.250 Euro monatlich 

(75.000 Euro jährlich) festgesetzt. In den neuen Ländern liegt die Beitragsbemessungsgrenze bei 

4.250 Euro monatlich (51.000 Euro jährlich) sowie bei 5.250 Euro monatlich (63.000 Euro jährlich). 

 Der Beitragssatz für das Jahr 2003 wird von 19,1% auf 19,5% erhöht. 

 Die Schwankungsreserve wird von 70 auf 50 Prozent einer Monatsausgabe abgesenkt. 

 Zur pauschalen Abgeltung für die Beitragszahlung für Kindererziehungszeiten zahlt der Bund an die 

ArV/AnV für 2003 einen Betrag in Höhe von 11.875.710.850 €. Die Veränderung gegenüber 2002 

entspricht den bisherigen gesetzlichen Vorgaben. 

 Zeiten der Ausbildungssuche zählen künftig zu den Anrechnungszeiten. 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 15/28 vom 05.11.2002) 

 Gesetz vom 23.12.2002 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2001] Gesetz zur Bestimmung der Schwankungsreserve in der Rentenversicherung  
 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Bestimmung der Schwankungsreserve in der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten 

Inkrafttreten:   01.01.2002 

Kern:   Absenkung der Schwankungsreserve 

  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/000/1500026.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl102s4621.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl102s4621.pdf'%5D__1379581766716
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/15/000/1500028.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl102s4637.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl102s4637.pdf'%5D__1379582461784
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Inhalte: 

 Der Korridor der Schwankungsreserve, der für die Bestimmung der Beitragssatzhöhe maßgeblich ist, 

wird auf eine Bandbreite zwischen 0,8 und 1,2 Monatsausgaben reduziert (bisher: 1,0 und 1,5 Mo-

natsausgaben). 

 Der Beitragssatz in der GRV wird damit mit 19,1 % auf Vorjahreshöhe gehalten (ohne die Absenkung 

der Mindestreserve auf 0,8 Monatsausgaben hätte der Beitragssatz um etwa 0,3 Punkte erhöht wer-

den müssen). 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/7284 vom 06.11.2001) 

 Gesetz vom 20.12.2001 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[06/2001] Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-

minderung 
 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung 
eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens 

Inkrafttreten:   01.01.2003 

Kern:   Einführung einer besonderen Grundsicherung für Ältere - mit abweichenden 
Regelungen gegenüber der Sozialhilfe 

Wesentliche Inhalte: 

 Es handelt sich um ein eigenständiges, der Sozialhilfe vorgelagertes Leistungsgesetz. 

 Anspruchsberechtigt sind Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, oder Personen (ab Voll-

endung des 18. Lebensjahres), die - unabhängig von der Arbeitsmarktlage und ohne Aussicht auf 

Behebung - voll erwerbsgemindert sind. 

 Anspruch auf Leistungen besteht unabhängig von einer Rentenberechtigung. 

 Die Leistungen sind wie bei der Sozialhilfe bedürftigkeitsgeprüft: Anspruch besteht nur dann, wenn 

der Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestritten werden kann. Zu be-

rücksichtigen sind auch Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehegatten oder 

Partners einer eheähnlichen Gemeinschaft. 

 In Abweichung von der Sozialhilfe bleiben bei der Bedarfsermittlung Unterhaltsansprüche der Be-

rechtigten gegenüber ihren Kindern oder Eltern unberücksichtigt, sofern deren jährliches Gesamt-

einkommen unter 100.000 Euro liegt. Zu Gunsten der Antragsberechtigten gilt die (widerlegbare) 

Vermutung, dass das Einkommen des Unterhaltspflichtigen diese Grenze nicht überschreitet. 

 Keinen Anspruch auf Leistungen haben Antragsberechtigte, die in den letzten 10 Jahren ihre Bedürf-

tigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. 

 Die bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sieht - in enger Anleh-

nung an die Regelungen des BSHG - als Leistungen vor: 

o Regelsätze zur Abdeckung des laufenden Bedarfs wie im BSHG; 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/072/1407284.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl101s4010.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl101s4010.pdf'%5D__1379615313578
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o Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung; 

o Laufende Auszahlung eines Pauschalbetrages in Höhe von 15 % des Eckregelsatzes zur Abde-

ckung des einmaligen Bedarfs. Ist darüber hinausgehend Bedarf vorhanden, muss/kann auf das 

BSHG zurückgegriffen werden; 

o Übernahme von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung; 

o Mehrbedarfszuschlag von 20 % des maßgebenden Regelsatzes für gehbehinderte Antragsberech-

tigte 

 Die Leistungsbewilligung erfolgt für ein Jahr, in der Regel für den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. 

Juni des Folgejahres. 

 Zuständig für die Durchführung der Leistung (Träger der Grundsicherung) sind die kreisfreien Städte 

und Gemeinden. Es bleibt den Städten und Gemeinden überlassen, wie die Durchführung admi-

nistriert wird - etwa über ein eigenständiges Amt oder - was wahrscheinlich sein dürfte - durch das 

Sozialamt. 

 Rentenversicherung und Träger der Grundsicherung sind zur engen Abstimmung verpflichtet. Der 

Rentenversicherungsträger muss die Versicherten über Leistungsvoraussetzungen und Verfahren 

der Grundsicherung informieren. Bei niedrigen Renten ist der Information ein Antragsformular für 

die Gewährung der Grundsicherung beizufügen. 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/4595 vom 14.11.2000) 

 Gesetz vom 26.06. 2001 (Artikel12 des Altersvermögensgesetzes) 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[06/2001] Altersvermögensgesetz  
 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung 
eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens 

Inkrafttreten:   01.01.2002 

Kern:   Geförderte private und betriebliche Vorsorge als Teilersatz der Leistungen 
der umlagefinanzierten Rentenversicherung 

Inhalte: 

 Der Personenkreis, der beim Aufbau einer privaten, kapitalgedeckten Altersvorsorge gefördert wird, 

lehnt sich eng an die Regelungen der Rentenversicherung an: Zum Kreis der Begünstigten gehören 

alle Personen, die Pflichtbeiträge zur GRV zahlen (mit Ausnahme der Arbeitnehmer im öffentlichen 

Dienst); dies schließt u.a. Versicherte in Kindererziehungszeiten, Pflegepersonen, versicherungs-

pflichtige Selbständige, Wehr- und Zivildienstleistende sowie Bezieher von Lohnersatzleistungen ein. 

 Die steuerliche Förderung wird nur dann gewährt, wenn die Altersvorsorgeverträge (als Altersvor-

sorgeprodukte kommen in erster Linie die Angebote von Lebensversicherungen und Investment-

fonds/Banksparplänen in Frage) festgelegten Kriterien - geprüft durch das Bundesamt für das Versi-

cherungswesen als Zertifizierungsbehörde - entsprechen. 

http://dipbt.bundestag.de/doc/brd/2000/D764+00.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl101s1310.pdf'%5D__1379613491761
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 Zu den Förderkriterien zählen u.a. 

o die Garantie der eingezahlten nominalen Beiträge bei Beginn der Auszahlung und die Zusage lau-

fender monatlicher Zahlungen während der Auszahlungsphase 

o die Absicherung des biometrischen Risikos (die Anlagen müssen bis zur Vollendung des 60. Le-

bensjahrs bzw. bis zu Beginn der Altersrente gebunden sein; die Anlageformen müssen ab Aus-

zahlungsbeginn eine lebenslang gleichbleibende oder steigende monatliche Rente zusichern in 

Form einer Leibrente oder eines Auszahlungsplans mit Restkapitalverrentung), 

o der Schutz der Anlagen in der Ansparphase vor Pfändung sowie Anrechnung bei der Sozial- und 

Arbeitslosenhilfe 

o das Recht des Vertragsnehmers, den Vertrag ruhen zu lassen. 

 Die Förderung erfolgt in Form einer Zulage bzw. als Sonderausgabenabzug. Es gilt - in Analogie zum 

Familienleistungsausgleich - die jeweils günstigste Variante, wobei das Finanzamt die Prüfung vor-

nimmt. Die Anspruchsberechtigten können 

 entweder eine Zulage beantragen, die sich aus einer Grundzulage (in der Endstufe ab 2008: 154 € für 

eine Einzelperson, 308 € für Ehepaare) Kinderzulage (ab 2008: 185 € je Kind) zusammensetzt 

 oder - wenn sich dies bei höheren Einkommen als günstiger erweist - bis zu 2.100 € (in der Endstufe 

der Förderung im Veranlagungszeitraum 2008) als private Altersvorsorgeaufwendungen als Sonder-

ausgaben von der Steuer absetzen. 

 Die volle Zulage erhält, wer ab 2002 ein Prozent, ab 2004 zwei Prozent, ab 2006 drei Prozent und ab 

2008 vier Prozent seines Vorjahresbruttoeinkommens (bis zur Beitragsbemessungsgrenze) investiert. 

Eigene Sparleistung und staatliche Förderung werden dabei zusammen gerechnet. Durch einen (nach 

der Berücksichtigung von Kindern gestaffelten) Sockelbetrag als Mindesteigenbeitrag soll sicherge-

stellt werden, dass die Vorsorge nicht nur aus der staatlichen Förderung gespeist wird. 

 Bei zusammen veranlagten Ehegatten, bei denen nur einer pflichtversichert ist, steht auch dem an-

deren Ehegatten die volle Zulage zu, wenn der pflichtversicherte Ehepartner seine Mindesteigenbei-

träge gezahlt hat. 

 Die steuerliche Förderung der privaten Altersvorsorge gilt auch für die betriebliche Altersversorgung 

(mit Ausnahme der Durchführungswege Direktzusage/Pensionsrückstellungen und Unterstützungs-

kasse): 

o Rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer erhalten ab 2002 einen individuellen Rechtsan-

spruch gegenüber ihrem Arbeitgeber, künftige Entgeltansprüche bis zu einer Höhe von (bereits 

ab 2002!) 4% der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze für eine betriebliche Altersversorgung 

verwenden zu können. Bei Tarifentgelten gilt ein Tarifvorrang. 

o Die Entgeltumwandlung kann entweder steuer- und sozialversicherungsfrei erfolgen, dies aller-

dings zeitlich begrenzt bis 2008, oder aber die steuerliche Förderung kann in Anspruch genom-

men werden. 

 Als fünfter Durchführungsweg werden Pensionsfonds eingeführt. Anwartschaften in den Durchfüh-

rungswegen Direktzusage und Unterstützungskasse können steuer- und beitragsfrei auf einen Pensi-

onsfonds übertragen werden. 

 Neu ist die Möglichkeit, dass Arbeitgeber Aufwendungen, die zusätzlich zum Entgelt aufgebracht 

werden, bis zu 4% der Beitragsbemessungsgrenze steuer- und beitragsfrei an eine Pensionskasse o-

der einen Pensionsfonds zuführen können. Eine zeitliche Befristung besteht hier nicht. 
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 Die Unverfallbarkeitsfristen bei arbeitgeberseitigen Zusagen werden auf 5 Jahre Betriebszugehörig-

keit und einem Alter ab 30 Jahren beim Ausscheiden gesenkt. Für die durch Entgeltumwandlung (ar-

beitnehmerseitige Finanzierung) erworbenen Anwartschaften wird die sofortige gesetzliche Unver-

fallbarkeit eingeführt. 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/4595 vom 14.11.2000) 

 Gesetz vom 26.06.2001 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[03/2001] Altersvermögensergänzungsgesetz 
 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermö-
gens 

Inkrafttreten:   01.01.2002 

Kern:   Änderung der Rentenanpassungsformel (Riester-Faktor), Absenkung des 
Rentenniveaus, Einschränkungen bei der Hinterbliebenenrente 

Inhalte: 

Rentenanpassung/Riester-Faktor und Rentenniveau 

 Ab 2001 richtet sich die Rentenanpassung nicht mehr nach der Entwicklung der durchschnittlichen 

Nettoarbeitsentgelte (Nettoanpassung), sondern nach der Veränderung der Bruttolohn- und -ge-

haltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer (BE) im Vorjahr zum vorvergangenen 

Jahr multipliziert mit dem Faktor für die Veränderung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung 

(RVB) und des Altersvorsorgeanteils (AVA). 

 Der Altersvorsorgeanteil (=Riester-Faktor) wird ermittelt, indem der jahresdurchschnittliche Bei-

tragssatz des Vorjahres von der Differenz aus 100% minus AVA des Vorjahres subtrahiert wird und 

durch den entsprechenden Wert des vorvergangenen Jahres dividiert wird (modifizierte Bruttolohn-

anpassung). Der für die Anpassungsformel maßgebliche AVA beträgt für die Jahre vor 2002 0,0%, 

2002 0,5%, 2003 1,0%, 2004 1,5%, 2005 2,0%, 2006 2,5%, 2007 3,0%, 2008 3,5% und 2009 4,0%.  

 Änderungen bei der steuerlichen Belastung der Arbeitsentgelte wie auch der Renten sowie Änderun-

gen der Beitragssätze zur KV/PV und BA haben damit keinerlei Auswirkung mehr auf die Höhe der 

Rentenanpassung. 

 Das Nettorentenniveau wird neu definiert als Verhältniswert aus einer jahresdurchschnittlichen ver-

fügbaren Standardrente (= Regelaltersrente aus 45 EP abzüglich des durchschnittlichen Anteils zur 

KV und zur PV sowie die ohne Berücksichtigung weiterer Einkünfte durchschnittlich auf die Standard-

rente entfallenden Steuern) unter Berücksichtigung des AVA berechneten jahresdurchschnittlichen 

Nettoentgelt.  

http://dipbt.bundestag.de/doc/brd/2000/D764+00.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl101s1310.pdf'%5D__1379613491761
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 Die Bundesregierung hat den gesetzgebenden Körperschaften geeignete Maßnahmen vorzuschla-

gen, wenn in der sog. mittleren Variante des 15-jährigen Vorausberechnungszeitraums des Renten-

versicherungsberichts der Beitragssatz zur RV 20% (bis 2020) bzw. 22% (bis 2030) überschreitet bzw. 

das neu definierte Nettorentenniveau 64% unterschreitet. 

Hinterbliebenenrenten 

 Die Hinterbliebenenrenten werden gekürzt: Bei nach dem 31.12.2001 geschlossenen Ehen sowie bei 

am 31.12.2001 bestehenden Ehen, wenn beide Partner nach dem 1.1.1962 geboren sind, sinkt der 

Versorgungssatz bei Witwen-/Witwerrenten auf 55% (bisher: 60%) der Versichertenrente des Ver-

storbenen.  

 Auf Hinterbliebenenrenten neuen Rechts werden zudem über die bisherige Anrechnung von Er-

werbs- und Erwerbsersatzeinkommen (Renten der RV und Versorgungsbezüge) hinaus grundsätzlich 

alle Einkommensarten (Erwerbs-, Erwerbsersatz- [v.a. betrAV und private Versorgungsrenten] und 

Vermögenseinkommen) angerechnet  

 Die Einkommensfreibeträge für Hinterbliebenenrenten neuen Rechts bleiben dynamisiert und betra-

gen weiterhin das 5,6fache des AR.  

 Witwen-/Witwerrenten neuen Rechts erhalten einen Zuschlag an persönlichen EP in Höhe von 2,0 

EP – persönliche EP(O), wenn den Zeiten der Kindererziehung ausschließlich EP(O) zugrunde liegen – 

für das erste Kind, das der/die Hinterbliebene von dessen Geburt an bis zur Vollendung des 3. Le-

bensjahres erzogen hat und 1,0 EP für die zweiten und weiteren Kinder. – Kürzere Erziehungszeiten 

(z.B. Tod des Kindes oder Adoption erst bei Vollendung des 2. Lebensjahres) führen zu einem anteilig 

geringeren Zuschlag.  

 Die Witwen-/Witwerrente mit Zuschlag an persönlichen EP darf die (Voll-) Rente des Verstorbenen 

nicht übersteigen (andernfalls ist der Zuschlag entsprechend zu verringern). – Vertrauensschutz (= 

Hinterbliebenenrenten alten Rechts) erhalten Personen, deren Ehe vor dem 1.1.2002 geschlossen 

worden ist und wenn mindestens einer der Ehegatten vor dem 2.1.1962 geboren ist.  

 Die Einkommensfreibeträge bei Witwen-/Witwer-, Waisen und Erziehungsrenten bleiben dynami-

siert, wenn 

o der (geschiedene) Ehegatte vor dem 1.1.2002 verstorben ist oder 

o die (geschiedene) Ehe vor diesem Tag geschlossen wurde und mindestens einer der (geschiede-

nen) Ehegatten vor dem 2.1.1962 geboren ist bzw. 

o der/die Waise vor dem 1.1.2002 geboren ist. 

 Die Bezugsdauer der sog. kleinen Witwen-/Witwerrente (Witwe/Witwer ist unter 45 Jahre alt, erzieht 

keine Kinder und ist nicht erwerbsgemindert) wird auf zwei Jahre begrenzt. 

Rentensplitting 

 Alternativ zur Witwen-/Witwerrente neuen Rechts können Ehegatten gemeinsam bestimmen, dass 

die in der Ehezeit gemeinsam erworbenen anpassungsfähigen Rentenansprüche zwischen ihnen auf-

geteilt werden (Rentensplitting unter Ehegatten). Ein Rentensplitting ist zulässig, wenn 

o die Ehe nach dem 31.12.2001 geschlossen worden ist oder 

o die Ehe am 31.12.2001 bestand und beide Ehegatten nach dem 1.1.1962 geboren sind. 

 Anspruch auf Durchführung des Rentensplittings besteht, wenn 

(a) erstmalig beide Ehegatten Anspruch auf eine Vollrente wegen Alters haben oder 
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(b) erstmalig ein Ehegatte Anspruch auf eine Vollrente wegen Alters hat und der andere Ehegatte 

das 65. Lebensjahr vollendet hat oder 

(c) ein Ehegatte verstirbt, bevor die vorgenannten Voraussetzungen vorliegen. 

 In Fällen des Rentensplittings wird dem Ehegatten, der einen Splittingzuwachs erhalten hat, auf die 

Wartezeit die volle Anzahl an Monaten angerechnet, die sich ergibt, wenn die Zahl der EP aus dem 

Splittingzuwachs durch die Zahl 0,0313 geteilt wird; die Anzahl zusätzlicher Wartezeit-Monate ist auf 

die Splittingzeit abzüglich bereits anderweitig ermittelter Wartezeit-Monat begrenzt. – Auch für Fälle 

des Versorgungsausgleichs sowie für die Ermittlung der Wartezeit aus Arbeitsentgelten aufgrund ei-

ner versicherungsfreien geringfügigen Beschäftigung gilt ein Divisor von 0,0313 (Halbierung der bis-

herigen Werte und damit schnellere Erfüllung der Wartezeit). 

 Personen mit mindestens 25 Jahren an rentenrechtlichen Zeiten erhalten für nach 1991 liegende 

Kalendermonate 

(1) mit niedrigen Pflichtbeiträgen, die mit 

(a) Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung oder 

(b) Zeiten nicht erwerbsmäßiger Pflege eines pflegebedürftigen Kindes (unter 18 Jahre) 

zusammentreffen, eine Aufwertung um 50% – höchstens um zusätzlich 0,0278 EP (also auf höchstens 

100% des Durchschnittsentgelts); 

(2) eine Gutschrift in Höhe von 0,0278 EP (abzüglich evtl. EP nach Ziff. (1)) für die Zeit, in der Zeiten nach 

(a) oder (b) für ein Kind mit Zeiten nach (a) oder (b) für ein anderes Kind zusammentreffen (Beispiel: 

nicht erwerbstätige Frauen, die gleichzeitig zwei Kinder erziehen, erhalten pro Jahr 1/3 EP gutgeschrie-

ben). – Zeiten, für die EP gutgeschrieben worden sind, gelten als Beitragszeiten, auch wenn während 

dieser Zeit eine Beitragszahlung tatsächlich nicht vorlag. 

 Zeiten der Krankheit, Schwangerschaft/Mutterschaft oder der Arbeitslosigkeit nach dem vollendeten 

17. und vor dem vollendeten 25. Lebensjahr sind auch dann Anrechnungszeiten, wenn ein Pflichtver-

sicherungsverhältnis durch diese Zeiten nicht unterbrochen wird (begünstigt jüngere Versicherte, die 

noch nicht versicherungspflichtig waren). – Gleichzeitig können Beitragszeiten wegen Entgeltersatz-

leistungsbezugs vor vollendetem 25. Lebensjahr auch Anrechnungszeiten sein (sie gelten dann als 

beitragsgeminderte Zeiten und können somit im Rahmen der sog. Gesamtleistungsbewertung höher 

bewertet werden als dies bei Bewertung alleine als Beitragszeit möglich wäre). – Unter Beibehaltung 

der geltenden Bewertung von maximal 3 Jahren werden Zeiten schulischer Ausbildung um weitere 

bis zu 5 Jahre als unbewertete Anrechnungszeiten (wie z.B. Zeiten der Arbeitslosigkeit ohne Alg-/Alhi-

Bezug) anerkannt. 

 Beitragszeiten in den ersten 10 Lebensjahren eines Kindes werden bis zu 50 % höher als nach gelten-

dem Recht bewertet. 

 

Materialien: 

 Gesetz vom 21.03.2001 

_______________________________________________________________________________________ 

 
  

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl101s0403.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl101s0403.pdf'%5D__1379620540831
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[12/2000] Beitragssatzverordnung 2001 
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2001 

Kern:   Absenkung des Beitragssatzes 

Inhalt: 

 Der Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung sinkt zum 01.01.2001 von 19,3% auf 19,1%. 

 Zur pauschalen Abgeltung für die Beitragszahlung für Kindererziehungszeiten in 2001 zahlt der Bund 

an die Rentenversicherung 22,56 Mrd. DM. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/2000] Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
 

Vollständiger Titel: siehe oben 

Inkrafttreten:   01.01.2001 

Kern:   Ersetzung der bisherigen Renten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 
durch eine zweistufige Erwerbsminderungsrente, Einführung von Abschlä-
gen 

Wesentliche Inhalte (ohne Darstellung der Vertrauensschutzregelungen): 

 An die Stelle der bisherigen BU-/EU-Renten tritt (bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres) eine zwei-

stufige Erwerbsminderungsrente: 

 Eine halbe Erwerbsminderungsrente erhalten Erwerbsgeminderte bei einem Restleistungsvermögen 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt von 3 bis unter 6 Stunden täglich (Rente wegen teilweiser Er-

werbsminderung). 

 Eine volle Erwerbsminderungsrente erhalten Erwerbsgeminderte bei einem Restleistungsvermögen 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt von unter 3 Stunden täglich (Rente wegen voller Erwerbsminde-

rung). Eine volle Erwerbsminderungsrente erhalten auch teilweise Erwerbsgeminderte, die ihr Rest-

leistungsvermögen wegen Arbeitslosigkeit nicht in Erwerbseinkommen umsetzen können (Beibehal-

tung der sog. konkreten Betrachtungsweise). 

 Keine Erwerbsminderungsrente erhalten Versicherte bei einem Restleistungsvermögen auf dem all-

gemeinen Arbeitsmarkt von 6 Stunden und mehr. 

 Bestand am 31.12.2000 Anspruch auf eine BU-/EU-Rente, so bleibt dieser bis zur Vollendung des 65. 

Lebensjahres unter Fortgeltung der bisherigen Hinzuverdienstregelungen bestehen, sofern die Vo-

raussetzungen für die Leistungsbewilligung weiter vorliegen; dies gilt im Falle von Zeitrenten auch 

nach Ablauf der Befristung (also für eine evtl. Neubewilligung). 

 Maßstab für die Feststellung des Leistungsvermögens ist die Erwerbsfähigkeit des Versicherten auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt, d.h. in jeder nur denkbaren Tätigkeit, die es auf dem Arbeitsmarkt 

gibt. Allerdings kommen dabei nur Tätigkeiten in Betracht, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

üblich sind. Die subjektive Zumutbarkeit unter dem Gesichtspunkt der Ausbildung und des Status der 

bisherigen beruflichen Tätigkeit ist ohne Bedeutung (das Risiko der Berufsunfähigkeit wird nicht 

mehr durch die RV abgedeckt).  
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 Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit sowie große Witwen-/Witwerrenten wegen Minde-

rung der Erwerbsfähigkeit werden grundsätzlich nur noch als Zeitrenten für längsten 3 Jahre nach 

Rentenbeginn geleistet – die Befristung kann wiederholt werden; Zeitrenten sind frühestens vom 

Beginn des 7. Monats nach Eintritt des Versicherungsfalles an zu zahlen. Renten, auf die unabhängig 

von der jeweiligen Arbeitsmarktlage ein Anspruch besteht, können von Beginn an nur dann unbefris-

tet geleistet werden, wenn unwahrscheinlich ist, dass die Leistungsminderung behoben werden kann 

(wovon auch nach einer Gesamtdauer der Befristung von 9 Jahren auszugehen ist). 

 Erwerbsminderungsrenten, die vor dem vollendeten 63. Lebensjahr bezogen werden, werden mit 

einem Rentenabschlag von 10,8 % belegt. Entsprechend mindern sich auch die Hinterbliebenenren-

ten, wenn der Versicherte als Nichtrentenbezieher vor Vollendung des 63. Lebensjahres stirbt. 

 Die Altersgrenze bei der Altersrente für Schwerbehinderte wird in monatlichen Schritten um jeweils 

einen Monat vom vollendeten 60. auf das vollendete 63. Lebensjahr angehoben (betroffen: Geburts-

jahrgänge ab 1941). Der Anspruch auf Schwerbehindertenaltersruhegeld wird zudem auf Schwerbe-

hinderte begrenzt (bisher: auch Berufs- oder Erwerbsunfähige); bestand am 31.12.2000 Anspruch 

auf eine Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige oder Erwerbsunfähige so besteht dieser 

als Anspruch auf Altersrente für Schwerbehinderte weiter. 

 Die vorzeitige Inanspruchnahme der Rente ab Vollendung des 60. Lebensjahres bleibt – unter Inkauf-

nahme von Rentenabschlägen von zu bis maximal 10,8% – weiterhin möglich. 

 Bei Erwerbsminderungsrenten oder Renten wegen Todes wird die Zeit zwischen vollendetem 55. und 

60. Lebensjahr künftig (endgültig für Rentenbeginn ab Dezember 2003) in vollem Umfang als sog. 

Zurechnungszeit angerechnet. 

 Aufgrund der Beibehaltung arbeitsmarktbedingter Erwerbsminderungsrenten (sog. konkrete Be-

trachtungsweise) wird ein Finanzausgleich zwischen BA und RV eingeführt: Die BA erstattet der RV 

pauschal die Hälfte der Aufwendungen für arbeitsmarktbedingte Erwerbsminderungsrenten (ein-

schließlich der darauf entfallenden Beteiligung der RV an den Beiträgen zur KV/PV) für den Zeitraum 

der durchschnittlichen Dauer, für den ansonsten ein Alg-Anspruch bestanden hätte (Ausgleichsbe-

trag).  

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/4230 vom 09.10.2000) 

 Gesetz vom 20.12.2000 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/1999] Haushaltssanierungsgesetz 
 

Vollständiger Titel: Gesetz zur Sanierung des Bundeshaushalts – Artikel 22 

Inkrafttreten:   01.01.2000 

Kern:   Dämpfung der Rentenanpassung, Absenkung des Beitragssatzes, zusätzli-
cher Bundeszuschuss 

  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/042/1404230.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl100s1827.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl100s1827.pdf'%5D__1379625995844
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Wesentliche Inhalte (Artikel 22): 

 Ab 01.01. 2000 beträgt der Beitragssatz zur RV 19,3% (bisher: 19,5%). 

 Die Bemessungsgrundlage der RV-Beiträge für Wehr-/Zivildienstleistende wird von 80% auf 60% der 

Bezugsgröße gesenkt. 

 Die Bemessungsgrundlage der RV-Beiträge des Bundes für Alhi-Empfänger wird von 80% des dem 

Zahlbetrag der Alhi zugrundeliegenden Arbeitsentgelts auf den Zahlbetrag der Alhi gekürzt.  

 Der zusätzliche Bundeszuschuss wird zur Entlastung des Bundeshaushalts gekürzt (2000: 1,1 Mrd. 

DM, 2001: 1,1 Mrd. DM, 2002: 1,3 Mrd. DM, 2002: 0,2 Mrd. DM). 

 Der zusätzliche Bundeszuschuss wird (mit dem Ziel der Beitragssatzsenkung/-stabilisierung) um die 

Einnahmen des Bundes aus dem Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform - abzüglich 

eines Betrages von 2,5 Mrd. DM (2000) sowie eines Betrages von 1,9 Mrd. DM (ab 2001) - erhöht 

(Erhöhungsbetrag). Die Erhöhungsbeträge verändern sich ab dem Jahre 2004 mit der Veränderungs-

rate der Einnahmen des Bundes aus dem Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform. 

 Der aktuelle Rentenwert(Rentenanpassung) wird in den Jahren 2000 und 2001 nicht entsprechend 

der Entwicklung der Nettolöhne in den alten bzw. neuen Ländern - abzüglich eines demographischen 

Faktors (2001) -, sondern entsprechend der Veränderung des Preisniveaus für die Lebenshaltung al-

ler privaten Haushalte im Bundesgebiet fortgeschrieben; prognostiziert wird eine Anpassung um 

0,7% (2000) bzw. 1,6% (2001). 

 Die im Rahmen des Rentenreformgesetzes 1999 ab dem Jahre 2000 vorgesehene Methodik für die 

Beitragssatzfestsetzung (Verstetigung der Beitragssatzentwicklung durch Festlegung eines Korridors 

für die Schwankungsreserve von zwischen 1 und 1,5 Monatsausgaben) wird für die Beitragssatzfest-

setzung der Jahre 2000 bis 2003 ausgesetzt; für diese Jahre ist der Beitragssatz so festzusetzen, dass 

sich die Schwankungsreserve zum Ende des Jahres, für den der Beitragssatz festgesetzt wird, auf eine 

Monatsausgabe beläuft. Damit soll erreicht werden, dass die zusätzlichen Mittel aus der Ökosteuer-

reform in vollem Umfang zur Beitragssatzsenkung eingesetzt werden können. 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/1523 vom 31.08.1999) 

 Gesetz vom 22.12.1999  

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/1999] Gesetz zur Förderung der Selbstständigkeit 
 

Vollständiger Titel: siehe oben  

Inkrafttreten:   01.01.1999 

Kern:   Festlegung von Kriterien zur Ermittlung von Scheinselbstständigkeit und von 
arbeitnehmerähnlicher Selbstständigkeit 

Wesentliche Inhalte: 

 Rückwirkend zum Jahresbeginn werden die Kriterien/Verfahren zur Feststellung von Scheinselbstän-

digkeit geändert. Auf der Grundlage ihrer Amtsermittlungen hat die BfA nach den von der Rechtspre-

chung entwickelten Abgrenzungskriterien im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller Umstände des 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl199s2534.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl199s2534.pdf'%5D__1379654672491
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Einzelfalles zu entscheiden, ob eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit vor-

liegt. Es wird klargestellt, dass nur bei Personen, die ihre Mitwirkungspflicht nicht erfüllen, eine ab-

hängige Beschäftigung (widerlegbar) vermutet wird (Umkehr der Beweislast), wenn mindestens drei 

der folgenden fünf Merkmale vorliegen: 

 Die Person beschäftigt im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspflich-

tigen Arbeitnehmer, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Beschäftigungsverhältnis regelmäßig 630 

DM/Monat übersteigt (die bislang geltende Ausnahmeregelung für Familienangehörige entfällt); 

 sie ist auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig; 

 ihr (oder ein vergleichbarer) Auftraggeber lässt entsprechende Tätigkeiten regelmäßig durch von ihm 

beschäftigte Arbeitnehmer verrichten; 

 ihre Tätigkeit lässt typische Merkmale unternehmerischen Handelns nicht erkennen; 

 ihre Tätigkeit entspricht dem äußeren Erscheinungsbild nach der Tätigkeit, die sie für denselben Auf-

traggeber zuvor aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt hatte. 

 Rückwirkend zum Jahresbeginn werden die Kriterien für rentenversicherungspflichtige "Arbeitneh-

merähnliche" Selbständige geändert; hierzu zählen jetzt Personen, die im Zusammenhang mit ihrer 

selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen, des-

sen Arbeitsentgelt aus diesem Beschäftigungsverhältnis regelmäßig 630 DM/Monat übersteigt, und 

auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind.  

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/1855 vom 20.10.1999) 

 Gesetz vom 20.12.1999 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[03/1999] Gesetz zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 
 

Vollständiger Titel: siehe oben  

Inkrafttreten:   01.04.1999 

Kern:   Neue Entgeltgrenze von 630 DM, Versicherungspflicht von Nebenbeschäfti-
gungen, Verzichtsmöglichkeit auf Versicherungsfreiheit 

Wesentliche Inhalte: 

 Die Entgeltgrenze für geringfügige Dauerbeschäftigungen wird für alle Sozialversicherungszweige so-

wie einheitlich in den alten und neuen Bundesländern bei 630 DM/Monat festgeschrieben. 

 Eine geringfügige Dauerbeschäftigung wird mit einer Hauptbeschäftigung zusammengerechnet, so-

fern letztere Versicherungspflicht begründet. 

 Arbeitnehmerin geringfügiger Dauerbeschäftigung erhalten die Möglichkeit, auf die Versicherungs-

freiheit in der GRV (geringfügig versicherungsfrei Beschäftigte) zu verzichten; Arbeitnehmer, die 

diese Möglichkeit wahrnehmen (geringfügig versicherungspflichtig Beschäftigte), müssen den Pau-

schalbeitragssatz des Arbeitgebers auf den aktuell gültigen Beitragssatz zur Rentenversicherung (Ap-

ril 1999: 19,5%) aufstocken (April 1999: AN-Anteil 7,5%). 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/018/1401855.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl100s0002.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl100s0002.pdf'%5D__1379656277253


2022 | 01  Dauerbaustelle Sozialstaat 1998 - 2021 

 

57 

 Geringfügig versicherungspflichtig Beschäftigte erwerben aufgrund ihrer geringfügigen Dauerbe-

schäftigung vollwertige (rentenbegründende und rentensteigernde) Pflichtbeitragszeiten; die gering-

fügige Dauerbeschäftigung ist zudem anspruchsbegründend für Reha-Leistungen, BU-/EU-Renten o-

der auch die Rente nach Mindestentgeltpunkten. 

 Die sog. Geringverdienergrenze, wonach der Beitrag alleine vom ArbG getragen wird solange das 

Entgelt ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt, entfällt (Ausnahme: Azubi-Vergü-

tung). 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/280 vom 19.01.1999) 

 Gesetz vom 24.03.1999 

_______________________________________________________________________________________ 

 
[12/1998] Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeit-

nehmerrechte 
 

Vollständiger Titel: siehe oben  

Inkrafttreten:   01.01.1999 

Kern:   Absenkung des Beitragssatzes, Versicherungspflicht von Scheinselbstständi-
gen und arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen, Finanzierung der Kinder-
erziehungszeiten 

Wesentliche Inhalte: 

 Der Beitragssatz zur RV wird ab 1.4.1999 von 20,3% auf 19,5% gesenkt. 

 Der mit dem Rentenreformgesetz 1999 in die Rentenanpassungsformel eingeführte Demografiefak-

tor wird für die Jahre 1999 und 2000 ausgesetzt. 

 Die vorgesehene Neuordnung der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit einschließlich der 

Anhebung der Altersgrenze für Schwerbehinderte, Berufs- und Erwerbsunfähige wird für das Jahr 

2000 ausgesetzt.  

 Bei Personen (Scheinselbständige), die erwerbsmäßig tätig sind und 

o im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit mit Ausnahme von Familienangehörigen (Ehegatte, Ver-

wandte bis zum zweiten Grade, Verschwägerte bis zum zweiten Grade, Pflegekinder des Versi-

cherten oder seines Ehegatten) keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer (hierzu zählen 

nicht: geringfügig Beschäftigte und Auszubildende) beschäftigen, 

o regelmäßig und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind, 

o für Beschäftigte typische Arbeitsleistungen erbringen (Weisungsabhängigkeit, Eingliederung in 

die Arbeitsorganisation des Auftraggebers) oder 

o nicht aufgrund unternehmerischer Tätigkeit am Markt auftreten 

o besteht die widerlegbare Vermutung, dass sie gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind, wenn min-

destens zwei der genannten Merkmale vorliegen. Der Auftraggeber gilt in diesen Fällen als Ar-

beitgeber, den damit alle Pflichten des SGB treffen. - Da Scheinselbständige in der Regel keine 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/002/1400280.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dbk=Bundesanzeiger_BGBl%5b&%5dstart=//*%5b@attr_id='bgbl199s0388.pdf'%5d#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl199s0388.pdf'%5D__1379162885859
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Arbeitnehmer sind und nach dem Einkommensteuerrecht als Selbständige behandelt werden, 

wird für die Ermittlung der Höhe des Arbeitsentgelts für alle Zweige der Sozialversicherung die 

Regelung in der RV über die beitragspflichtigen Einnahmen selbständig Tätiger übernommen. 

 Arbeitnehmerähnliche Selbständige (nicht: Scheinselbständige), die sich dadurch auszeichnen, dass 

sie mit Ausnahme von Familienangehörigen keine versicherungspflichtigen AN (hierzu zählen nicht: 

geringfügig Beschäftigte und Auszubildende) beschäftigen sowie regelmäßig und im Wesentlichen 

nur für einen Auftraggeber tätig sind, werden in die Rentenversicherungspflicht einbezogen. 

 Für versicherungspflichtige Selbständige wird ein Mindestbeitrag eingeführt; in der Höhe entspricht 

er dem für freiwillig Versicherte geltenden Mindestbeitrag (ein Siebtel der Bezugsgröße). - Bei auf 

Antrag versicherungspflichtigen Selbständigen gelten auch jene Einnahmen, die steuerrechtlich als 

Einkommen aus abhängiger Beschäftigung behandelt werden, als beitragspflichtiges Arbeitseinkom-

men. 

 Die Beiträge für Kindererziehungszeiten werden ab Juni 1999 vom Bund getragen. - In Vorwegnahme 

der in der Koalitionsvereinbarung v. 20.10.1998 vorgesehenen Rentenstrukturreform, in der eine in-

dividuelle Beitragszahlung des Bundes für die Kindererziehung vorgesehen ist, wird für die Jahre 1999 

(13,6 Mrd. DM) und 2000 (22,4 Mrd. DM) eine pauschale Beitragszahlung eingeführt. Die Beitrags-

zahlung für Kindererziehungszeiten verändert sich ab dem Jahre 2001 in dem Verhältnis 

o in dem die Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten AN im vergangenen 

Kalenderjahr zur entsprechenden Größe im vorvergangenen Kalenderjahr steht, 

o in dem der Beitragssatz des Jahres, für das er bestimmt wird, zum Beitragssatz des laufenden 

Kalenderjahres steht, 

o in dem die Anzahl der 3jährigen im vorvergangenen Kalenderjahr zur entsprechenden Zahl der 

3jährigen in dem vorvergangenen Kalenderjahr vorausgehenden Kalenderjahr steht. 

 Die Beitragszahlung erfolgt in gleichen Monatsraten. - Die bis dahin geltende Regelung, wonach der 

Bund der RV deren Leistungen für Kindererziehung erstattete, wurde im Rahmen des RRG 92 dahin-

gehend geändert, dass der Erstattungsbetrag pauschal in Höhe von 4,8 Mrd. DM in den Bundeszu-

schuss eingestellt und in den Folgejahren entsprechend fortgeschrieben (1998: ca. 7,2 Mrd. DM) 

wurde. Aufgrund der Neuregelung wird der Bundeszuschuss 1999 um 4,75 Mrd. DM und 2000 um 

weitere 2,45 Mrd. DM vermindert. Im Jahre 1999 wird der Bundeszuschuss zudem einmalig - als 

Äquivalent für die nicht in ursprünglich geplanter Form avisierte Neuregelung der geringfügigen Be-

schäftigung - um 2,1 Mrd. DM erhöht, damit dennoch der Beitragssatz auf 19,5% gesenkt werden 

kann.  

 Die Neubasierung des Bundeszuschusses wirkt sich nicht auf den zusätzlichen Bundeszuschuss aus. 

 Der Bund erstattet der RV die Aufwendungen für Leistungen nach dem Fremdrentenrecht; diese Er-

stattungen werden auf den zusätzlichen Bundeszuschuss angerechnet. 

 Wie seit April 1998 erstattet der Bund der RV die Auffüllbeträge, Rentenzuschläge und Übergangszu-

schläge bei Renten aus den neuen Ländern sowie Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungs-

gesetz - allerdings künftig ohne Anrechnung auf den zusätzlichen Bundeszuschuss. 

 

Materialien: 

 Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 14/45 vom 17.11.1998) 

 Gesetz vom 19.12.1998 

_______________________________________________________________________________________ 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/000/1400045.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__Bundesanzeiger_BGBl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl198s3843.pdf'%5D__1379659247825

